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DIETER HENNIG 

Immobilienerwerb durch Nichtbürger i n der 
klassischen und hellenistischen Polis* 

/ . Enktesis 

Nach einem in allen griechischen Staaten unabhängig von der jeweiligen Verfas­
sungsform gültigen Rechtsgrundsatz waren Besitz und damit auch Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden prinzipiel l nur den eigenen Bürgern gestattet.1 Frem­
de, die sich für längere Zeit i n einer Stadt niederlassen woll ten, wurden so nicht nur 
gezwungen, zu Wohn- und beruflichen Zwecken benötigte Gebäude oder Räume 
anzumieten, auch auf ihre geschäftlichen Akt ivi tä ten konnte sich diese Beschrän­
kung natürlich nachteilig auswirken. Dies verdeutlicht etwa, wenn auch i n einem 
sehr speziellen Fall, eine bekannte Passage aus der Rede des Demosthenes für Phor-
mio (36,6):2 Als der Freigelassene Phormio die Bankgeschäfte seines früheren Her rn 
Pasion für einen begrenzten Zeitraum pachtete, ergab sich für ihn dadurch ein 
Problem, daß Gelder auf Ländereien und Synoikiai als Sicherheit ausgeliehen w o r ­
den waren, die er, wie Demosthenes treffend bemerkt, damals noch i m Status eines 
Nichtbürgers, nicht hätte eintreiben können,3 da ihm, was Demosthenes als selbst­
verständlich nicht noch eigens hinzufügt, der Zugriff auf die Pfänder verwehrt war. 
Ein Ausweg wurde dann in der Form gefunden, daß Pasion selbst gegenüber Phor­
mio als nomineller Schuldner die Haftung für diese Außenstände übernahm.4 A u c h 

Die folgenden Ausführungen zur Erteilung von Immobilienerwerbsrechten an Nicht­
bürger, zu Schenkungen oder zur Nutzungsüberlassung von Gebäuden - gelegentlich in Ver­
bindung mit Landzuweisungen - und schließlich zur, zumeist vorläufigen, Versorgung von 
Nichtbürgern mit Unterkünften bilden den ersten von weiteren in dieser Zeitschrift geplanten 
Beiträgen zu verschiedenen Aspekten des Hausbesitzes in der griechischen Polis der klassi­
schen und hellenistischen Zeit. - M. WÖRRLE danke ich für zahlreiche Hinweise und Verbes­
serungsvorschläge. 

1 Zu den Sonderfällen der Perioikoi und Paroikoi zusammenfassend PH. GAUTHIER, in: 
R. LONIS (Hrsgb.), U étranger dans le monde grec, 1988, 30-38. 

2 Zu den weiteren Einzelheiten des Falles M . I . F I N L E Y , Studies in Land and Credit in An­
cient Athens, 1952, 74-76; H.J .WOLFF, in: Eranion G.S .MARIDAKIS, 1963, 92-95, und ders., 
Die attische Paragraphe, 1966, 52-57; E. E. COHEN, Athenian Economy and Society, 1992, bes. 
129-136; vgl. auch den Forschungsüberblick bei R.BOGAERT, Mus. Helv. 43, 1986, 29^7. 

3 Όρων δτι, μήπω της πολιτείας αύτω παρ' ύμΐν οΰσης, ούχ οίος τε έ'σοιτο είσπράττει,ν 5σα 
Πασίων επί vfj και συνοικίαις δεδανεικώς ήν. 

4 Dies war eine wahrscheinlich auch sonst praktizierte Vorgehensweise, um eine Darle-
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i n einem der mehr oder weniger dubiosen Beispiele aus dem 2. Buch der pseudo-ari-
stotelischen Ö k o n o m i k (2,2,3 d = 1347a 1 ff.), jener anekdotenhaften Sammlung k u ­
rioser Kniffe, durch die i n finanzielle Bedrängnis geratene Städte und einzelne 
Machthaber ihre Kassen aufzufüllen suchten, w i r d dieses Problem für in Geldge­
schäften tätige Metöken angesprochen. So sollen die Byzantier neben weiteren 
Maßnahmen einen Beschluß gefaßt haben, der es dort lebenden Metöken, die Gel­
der auf Immobi l ien (κτήματα) ausgeliehen hatten, ohne i m Besitz der Enktesis zu 
sein, ermöglichte, diese - wenn die Rückzahlung des Darlehens unterblieb - recht­
mäßig i n Besitz zu nehmen (κυρίως έ'χειν), sofern sie bereit waren, ein Dr i t t e l der 
Darlehenssumme an die öffentliche Kasse abzuführen. Wie auch in anderen in die­
sem Traktat zusammengetragenen Fällen bleibt vieles unklar, so vor allem, ob es 
sich bei den beliehenen κτήματα um privaten oder staatlichen Besitz handelte5 und 
was die Darlehensgeber zu einem solchen, für sie höchst riskanten Geschäft veran­
laßt hatte (und dies offenbar, ohne sich durch die Einschaltung von haftenden M i t ­
telsmännern abzusichern). 

U m Athen für Metöken attraktiver zu machen, schlug Xenophon nach dem ver­
lorenen Bundesgenossenkrieg 355 i n seiner Schrift über die Anhebung der Staats­
einkünfte (2,6) vor, angesichts der zahlreichen unbebauten Grundstücke bauwil l i ­
gen und einer solchen Vorzugsbehandlung würd ig erscheinenden Metöken auf A n ­
trag das Recht zum Erwerb eines Baugrundstücks einzuräumen, damit sie dort ein 
ihnen gehörendes Haus errichten könnten.6 Xenophon dachte dabei nur an eine be­
schränkte Zahl besonders um den athenischen Staat verdienter und natürlich w o h l -

hensaufnahme von Bürgern bei Nichtbürgern unter Verpfändung von Immobilien zu ermög­
lichen. Vgl. P .MILLETT, Lending and Borrowing in Ancient Athens, 1991, 224-229. 

5 Zu dessen Verpfändung L.MIGEOTTE, in: Melanges M.Lebel, 1980, 161-171. 
6 Ein Verständnisproblem dieser Passage: είτα επειδή και πολλά οικιών (so in allen mir zu­

gänglichen Ausgaben. P H . GAUTHIER, Un commentaire historique des poroi de Xenophon, 
1976, 66f., akzentuiert ohne Begründung οϊκίων) ερημά έστιν εντός των τειχών, και οικόπεδα 
ει ή πόλις διδοίη οίκοδομησομένοις έγκεκτήσθαι, ο'ί αν αιτούμενοι άξιοι δοκώσιν είναι κτλ. (vgl. 
hierzu etwa die Übersetzung von E. SCHÜTRUMPF, Xenophon. Vorschläge zur Beschaffung 
von Geldmitteln oder über die Staatseinkünfte, 1982, 83, und seine Begründung S. 122 z. Stel­
le) löst sich am besten durch den, im obigen Text bereits berücksichtigten, Vorschlag von 
A . B R I N K M A N N , Rh. Mus. 67, 1912, 136 Anm.2 (dem J . H . T H I E L , 1922, sowie E.C. 
MARCHANT in der erstmalig 1925 erschienenen Ausgabe der Loeb Class. Lib. - nicht jedoch in 
seiner Oxford-Ausgabe, zuerst erschienen 1920 - und zuletzt G . A U D R I N G , 1992, gefolgt 
sind), einen ersten Sinneinschnitt bei τειχών anzunehmen und das folgende και οικόπεδα in 
den anschließenden Konditionalsatz zu ziehen (zustimmend auch R.HERZOG, in: Festgabe 
Hugo Blümner, 1914, 471; A D . W I L H E L M , Attische Urkunden I I , 1916, 18; GAUTHIER, 
a.a.O.). In diesem Fall ist aber der, ohnehin von der Mehrzahl der Herausgeber (etwa 
F.RUEHL, 1912; E .C .MARCHANT in der Oxford-Ausgabe, 1920; GABRIELLABODEI G I G L I O N I , 
1970; G. AUDRING, 1992) seit einer entsprechenden Konjektur von F. K. HERTLEIN durch das 
Futur ersetzte, überlieferte Aorist οίκοδομησαμένοις nicht zu halten, da es ja um den Erwerb 
des Baugrunds geht, der dem Bau des Hauses notwendig vorangehen mußte (anders 
GAUTHIER, a.O. 67f.). 
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habender7 Metöken, wobei jeder einzelne Fall für sich geprüft werden sollte. Die 
Vorrechte der eigenen Bürger, insbesondere das auf Grundbesitz, sollten dadurch in 
keiner Weise geschmälert werden.8 

Nichtbürgern konnte der prinzipiel l einmalige (dazu unten S.317 f.) Erwerb von 
Immobil ien durch ein besonderes Privileg, die Enktesis (έ'γκτησις),9 ermöglicht wer­
den, die, abgesehen von ihrer materiellen Bedeutung, auch ein wichtiges Ehrenrecht 
darstellte. Zusammen mit der auch seine Nachkommen einschließenden Ernennung 
zum Proxenos und Euergetes erhielt ein Arlissis aus Euromos bereits i n der 1. Hälf­
te des 5.Jh.s (sofern der frühe Ansatz des entsprechenden Ehrenbeschlusses durch 
den Herausgeber zutrifft) i n lasos neben weiteren Vorrechten εγκτησις γης κα ι 
οικιών, also die Möglichkeit zum Erwerb von Land und, ungewöhnlicherweise (wie 
auch am Ende des 4.Jh.s i n Einzelfällen in Oropos, Eretria, I l i o n und Telmessos), 
von mehreren Gebäuden.10 Besonders aber seit dem 3.Jh. gehörte Enktesis i n Pro-

7 Auf diesen Punkt verweist besonders SCHÜTRUMPF, a.O. 6; vgl. auch B O D E I G I G L I O N I , 
a. O. L X I V f.; D. WHITEHEAD, The Ideology of the Athenian Metic, 1977, 127. 

8 So FÍNLEY, a.O. (Anm.2) 78; WHITEHEAD, a.a.O. 
9 Beziehungsweise nach den jeweiligen Dialektformen έμπαις in Argos (W. VOLLGRAFF, 

Mnemosyne N.S.43, 1915, 367 Nr.2 [B]; SEG 16, 255; 17, 144), ϊμπασις in den arkadischen 
Städten Orchomenos (A.PLASSART - G . B L U M , B C H 38, 1914, 461 Nr.5; MORETTI , Iscr. stör, 
eil. I 53: beide Male ohne weiteren Zusatz; SEG 33, 319: γας ϊνπασιν; εμπασις: BCH 38, 1914, 
462 Nr. 6; γας έ'μπασιν a. O. 464 Nr. 7), Lousoi (IG V 2, 394: γας ϊμπασιν [κ]αί οικίας, danach 
ergänzt in 391) und Tegea (IG V 2, 17: ϊνπασιν γαϋ, οΐκίαυ, seit dem Ende des 3. / Anfang des 
2Jh.s εμπασις: IG V 2, 11); έμπασις auf Kerkyra (IG I X 1, 682 vom Ende des 4Jh.s, später 
stets έ'γκτασις), ferner etwa in Megara (IG V I I 7.8.14; R. M. H E A T H , ABSA 19,1912/13, 85 Nr. 
I I I . In den aus dem gleichen Jahr stammenden Texten IG V I I 2 u. 3 haben RANGABÉ und PIT-
TAKIS nach den von ihnen gelesenen Buchstaben in Z. 10 έ[π]α[ρ]χάγ bzw. Z. 12 έπ[α]ρχ[άγ] 
ergänzt. Ob dieser ungewöhnlichen, m.W sonst nicht mehr belegten Formulierung, voraus­
gesetzt, daß Lesung und Ergänzung zutreffen, eine besondere Bedeutung zukommt, ist un­
klar) und in Delphi im 3.Jh. (etwa FD I I I 1, 428; I I I 3, 114; I I I 4, 411 [ I I ] ; SGDI 2608. 2609; 
Syll.3 481 A + Β). In den zahlreichen Proxeniebeschlüssen der böotischen Städte und des Böo-
tischen Bundes von 338 bzw. 335 bis 171 (vgl. die Zusammenstellung bei C H . MAREK, Die 
Proxenie, 1984, 25-32, und die Besprechung neuer Zeugnisse bei D.KNOEPFLER, Chiron 22, 
1992, 430f. Nr.38; zu den wenigen Beispielen aus der Zeit der thebanischen Hegemonie s. 
unten S. 322 f.) lautet (außer natürlich in Oropos) die Standardformel γας κή ρυκίας εππασις 
(selten εμπασις, etwa IG V I I 1665, Plataiai; Syll.3 644-45 Ζ. 30f., Bundesbeschluß, oder ενπα-
σις: SEG 32, 476, Bundesbeschluß). Zu ένωνα s.u.S. 322 f. 

10 GPUGLIESE CARRATELLI, RAL 40, 1985, 152-154 (SEG 36, 982 B). Zweifel an der Da­
tierung ins 5. Jh. bei PH. GAUTHIER, BE 1990, 276. Die nochmalige Verwendung des Plurals 
οικιών in einem weiteren, deutlich jüngeren Ehrenbeschluß aus lasos für drei Brüder (zu­
nächst von PUGLIESE CARRATELLI, a.O. 154f. [SEG 36, 983] ebenfalls noch ins 5.Jh., bei der 
Publikation einer aus dem 3./2.Jh. stammenden Abschrift, RAL 42, 1987, 289-292 [SEG 38, 
1059], dann aber versuchsweise in die Jahre 334-323 datiert; vgl. jedoch GAUTHIER, a.a.O.) 
könnte sich, wie in einem annähernd gleichzeitigen Dekret der Hier für vier Brüder aus Tene-
dos (I. Ilion 24 [Syll.3 355]) aus der Mehrzahl der bedachten Personen erklären (in den beiden 
weiteren aus lasos und Ilion bisher noch bekannten Ehrenbeschlüssen mit Enktesis I . lasos 61 
[Ende 4./Anf. 3. Jh.] bzw. I . Ilion 34 [OGIS 220], 275-69 ?, steht diese ohne weiteren Zusatz). 
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xeniedekreten zahlreicher griechischer Städte und Bundesstaaten nahezu regelmä­
ßig zu den für die jeweiligen neuen Proxenoi vorgesehenen Privilegien, soweit diese 
ausdrücklich aufgezählt wurden," und sie konnte w o h l auch unter der pauschalen 
Formulierung subsumiert werden, den Betreffenden sollten alle Vorrechte wie den 
übrigen Proxenoi und Euergetai bzw. gemäß dem proxenikos nomos, d. h. dem die 
Privilegien der Proxenoi festlegenden Gesetz, zukommen.12 Darüber hinaus konnte 
das Recht zum Erwerb von Immobil ien bei zwischenstaatlichen Verträgen von 

In drei Proxeniedekreten von Oropos für Makedonen aus den Jahren 323-313 wird die For­
mel γης οικιών έγκτησις offenbar ohne Bezug zur Zahl der Begünstigten gesetzt: IG V I I 4257 
und SEG 15, 264 nur für jeweils eine Person (deren Nachkommen zwar ebenfalls Proxenoi 
und Euergetai von Oropos sein sollen, die übrigen Privilegien, darunter Bürgerrecht, Steuer­
befreiung und eben Enktesis, jedoch nicht erhalten) und B . C H . PETRAKOS, Ό 'Ωρωπός καίτό 
ιερόν τού 'Αμφιάραου, 1968, 174 Nr.36, für zwei Makedonen. Eine parallele Formulierung 
wird in einem zeitgleichen Proxeniedekret des gegenüberliegenden Eretria ebenfalls für zwei 
Makedonen verwendet: IG X I I 9, 197 Z. 13 f.: έγκτησ[ι]ν έν Έρ[ετρίαιγ]ής και οικιών. Vgl. fer­
ner M.SEGRE, in: At t i del IV Congresso Internazionale di Papirologia 1935, 1936, 359 (Tel-
messos): έ[γ]κτησιν οικιών και έγγαίων (zu dieser Formel Anm. 42). 

" Vgl. die Übersicht bei MAREK, a.O. (Anm.9) 8-118. Sie fehlt in den Proxeniedekreten 
des Nesiotenbundes sowie etwa in denen von Samos (vgl. C H . HABICHT, M D A I [A] 72, 1957, 
262 f.), Paros, Samothrake und wahrscheinlich auch in Erythrai. Ebenfalls fehlt die Enktesis in 
der Aufzählung der Ehrungen und Privilegien für die Proxenoi von Kalchedon ( I . Kalchedon 
4); ob sie zusammen mit anderen Privilegien im Präskript einer Liste von Proxenoi von Kar-
thaia auf Keos aus dem 4. Jh. gestanden hat (IG X I I 5, 542, dort in Z. 5 von F. H I L L E R VON 
GAERTRINGEN ergänzt), läßt sich natürlich nicht entscheiden. Eine Erklärung für das bisherige 
(und vielleicht nur zufällige) Fehlen der Enktesis in Proxeniedekreten der griechischen 
Schwarzmeerstädte Olbia (vgl. aber SEG 31, 701 mit allerdings weitgehend unsicheren Ergän­
zungen), Chersonesos und Pantikapaion versucht J. PECIRKA, in: R. LONIS (Hrsg.), L' étranger 
dans le monde grec I I , 1992, 279-285 (dazu die kritischen Bemerkungen von PH.GAUTHIER, 
BE 1993, 372). 

1 Vgl. etwa den Beschluß der Ithakesier für die Theoren aus Magnesia I.Magnesia 36 
(Syll.3 558) Z. 27 f.: και ύπάρχειν αύτοΐς παρά τάς πόλιος πάντα τά φιλάνθρωπο δσα και τοις 
άλλοις προξένοις και εύεργέταις υπάρχει. In einem Proxeniebeschluß aus Kerkyra IG IX 1, 
685 wird die Enktesis eigens genannt, ansonsten pauschal auf die Proxenoi und Euergetai zu­
kommenden, schriftlich festgelegten Ehren verwiesen (Z. 6f.: είμεν δέ αύτώι γάς και οικίας 
έγκτασιν και τάλλα τίμια, οσα και τοις άλλοις προξένοις και εύεργέταις γέγραπται). Häufiger 
sind Hinweise auf einschlägige Gesetze: IG V 1, 5 (Sparta) Z. 9-11: ύπάρχειν δέ αύτ[ώι Ι κ]αί 
τά τίμια δσα γέγραπται έν τοις νό[μο]ις τοις προξένοις. Vgl. ferner IG V I I 10 Ζ. 13-15 (Mega-
ra); 223 (Aigosthena): zu der Enktesis von Land und Haus und dem noch als Nachtrag hinzu­
gefügten Weiderecht Z. 16f. και] τά άλλα πάντα οσα καί τοις αλλ[οις] π[ρ]οξένοις δ [νό]μο[ς] 
κε[λ]εύει; ähnlich IG X I I 8, 640 (Syll. 587) Peparethos: καί τά άλλα δσα καί τοις άλ[λ]οις προ-
ξένοις έκ τών νόμων υπάρχει; I . I l ion 53 (nach zahlreichen Privilegien) Z. 19f.: καί τά [άλλα 
κα]τά τόν προξενικόν νόμον φιλάν[θρωπα. In den Beschlüssen des Atolischen Bundes IG I X 
l 2 , 11 c-e wird die Aufzählung von Privilegien mit dem (geringfügig variierten) Zusatz abge­
schlossen: καί τά άλλα, δσα καί τοις άλλοις δίδοται προξένοις, in 11 g Ζ. 47 [κ]άτ τόν νόμον τών 
Αιτωλών; vgl. auch das Präskript einer Liste von Proxenoi 25a Z. 5-8: προξε]νίαν Αιτω­
λοί έδω[καν κατά] τόν νόμον αύτοΐς καί έκγόνοις τοΐσδε. Vgl. ΡΗ . GAUTHIER, Les cites 
grecques et leurs bienfaiteurs, 1985, 22-24. 
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den Vertragsparteien für ihre Bürger gegenseitig vereinbart werden (dazu unten 
S. 330 ff.). Vielfach w i r d es sich bei der Enktesis, wenn nicht u m eine reine Ehre, so 
doch u m ein eher <potentielles> Recht gehandelt haben, an dessen unmittelbare Rea­
lisierung i m allgemeinen nicht gedacht war. Das ergibt sich aus den nahezu regelmä­
ßigen Enktesisverleihungen in den zahlreichen Proxeniedekreten von Delos13 oder 
Oropos und (vor allem seit dem 2. Jh.) von Delphi,1 4 sowie an solche Persönlichkei­
ten, von denen nicht zu erwarten war, daß sie dieses Privileg je i n Anspruch nehmen 
würden.15 

Soweit von der Enktesis Gebrauch gemacht wurde, geschah dies w o h l ganz über­
wiegend durch Kauf. Da mit ihr nur die Rechtsgrundlage für Immobilienerwerb 
und -besitz geschaffen, nicht aber ein Anspruch auf Realisierung dieses Rechts be­
gründet wurde, hing es natürlich auch vom Angebot von zum Verkauf stehenden 
Immobil ien ab, ob ein enktesisberechtigter Nichtbürger ein seinen Vorstellungen 
(und möglichen Vorschriften, dazu unten S.314 f. u . Anm.42) entsprechendes O b ­
jekt finden konnte. Andere Formen des Erwerbs, etwa durch Schenkung oder 
Pfandverfall, sind ebenfalls denkbar. Die persönliche Anwesenheit des zur Erwer-

13 Wie sehr man sich allerdings auch hier vor Generalisierungen zu hüten hat, zeigt der Fall 
eines bereits zum Proxenos und Euergetes ernannten Hegestratos (IG X I 4, 543 [F. DURR­
BACH, Choix d'inscriptions de Délos, 1921, 35 Nr. 27]), der von seiner ihm verliehenen Enkte­
sis nunmehr auf Delos und Rheneia Gebrauch machen wil l . Unklar ist der Fall des Kleidemos 
aus Siphnos, der als delischer Proxenos Enktesis erhalten hatte (IG X I 4, 840), aber offenbar 
dort erst ein Haus aus dem Besitz des Tempels erwarb, als die Insel bereits wieder unter athe­
nischer Verwaltung stand (I. Délos 1408 A col. I I Ζ. 47). 

Belege zu nennen, ist hier überflüssig. Vgl. die Zusammenstellung der Proxeniedekrete 
bei MAREK, a. O. (Anm. 9) 71—73 für Delos (von den mehr als 150 bekannten Proxeniebe-
schlüssen aus der Zeit der delischen Unabhängigkeit enthalten lediglich vier keine Enktesis; 
vgl. CLAUDE V I A L , Délos indépendante, 1984, 346 Anm. 139), 34-39 bzw. 217-246 für Delphi 
(allerdings wurde hier Enktesis im 3.Jh. noch eher selten gewährt, vgl. die etwas unübersicht­
lichen und nicht im einzelnen nachprüfbaren Aufstellungen von H . BOUVIER, ZPE 30, 1978, 
101-118) und 27f. für Oropos (darunter besonders bemerkenswert ein Beschluß der Oropier 
vom Ende des 3.Jh.s [IG V I I 4263; Syll.3 544; MAIER, Mauerbauinschr. I , 121-124 Nr.26], der 
jedem Fremden, der zum Aufbau der Stadtmauer ein Darlehen von mindestens 1 Tal. zu 
einem Zins von 10% zur Verfügung stellt, ebenso wie seinen Nachkommen den Titel eines 
Proxenos und Euergetes und weitere Vorrechte, darunter auch γης και οικίας εγκτησις, zusi­
cherte). 

15 So an den Makedonenkönig Amyntas I I I . in Oropos (PETRAKOS, a. O. [Anm. 10] 173 
Nr. 55), an den späteren König Antigonos Monophthalmos in Priene (I.Priene 2 [Syll.3 278]), 
an Nabis von Sparta (neben anderen einschlägigen Beispielen) in Delos (IG X I 4, 716 [Syll.3 

584; F. DURRBACH, Choix d'inscriptions de Délos, 1921, 74f. Nr. 58]), an Cn. Octavius (cos. 
165) anläßlich seiner Gesandtschaftsreise zum Achäischen Bund i.J. 170 in Argos (SEG 16, 
255) oder etwa auch an die Dichterin Aristodama aus Smyrna, die in Begleitung ihres Bruders 
Griechenland bereiste und für ihre Kunst in Chaleion und Lamia (und wahrscheinlich auch in 
Delphi und andernorts) 218/17 geehrt wurde und dabei neben anderen Privilegien für sich 
selbst und ihre Nachkommen Enktesis erhielt (IG I X 1, 3, 740 [FD I I I 3, 145]; IG IX 2, 62 
[Syll.3 532]; vgl. A D . W I L H E L M , Attische Urkunden V, 1942, 55-57). 
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bung Berechtigten konnte ausdrücklich zur Bedingung gemacht werden. So räumt 
der Beschluß von Magnesia am Mäander zugunsten von Phokäa den Phokäern 
Enktesis und Gleichstellung mit den Magneten (auch hinsichtlich der Steuerpflich­
ten) nur dann ein, wenn sie sich i n Magnesia niederlassen (Syll.3 941 Z. 13-19: εάν 
δε τις Φωκα[ιέ(Βν έ]νοικήι έμ Μαγνησί[αί είναι | αύ]ώι γης κ α ι οικίας έ'[γκτησιν | κ]αί 
των άλλων αύ | [τώι μετεΐναι | π]άντων ων κ α ι τ[οΐς Μά|γ]νησιν).16 Die Enktesis für 
ein Haus konnte sicher analog zu den Vorschlägen Xenophons auch so ausgeübt 
werden, daß der Berechtigte Baugrund erwarb und darauf ein Gebäude errichtete. 

A m besten bekannt und am ausführlichsten untersucht ist die Inst i tut ion der 
Enktesis i n Athen.1 7 Verliehen wurde üblicherweise Enktesis für Land und Haus, 
έ'γκτησις γης κα ι οικίας, oder auch nur für ein Haus (frühester Beleg I G I I 2 53, wei­
tere Beispiele bei PECIRKA, a. O. 147f.).18 Einige wenige und zumeist unsichere Fälle 
gehören noch in das ausgehende 5.Jh.19 Da die Mehrzahl der neben sonstigen 

16 Vgl. ferner den von ihm selbst beantragten Proxeniebeschluß der Spartaner für Damion 
aus Ambrakia (IG V 1, 4 [2. Jh.]): ΰπάρχειν άτέλειαν αύτώι τε και έγ[γ]όνοις και γας και οικίας 
Ι'γκτησιν, [ε]ί οίκοΐεν έλ Λακεδαίμονι (Ζ. 11-13) und, sofern die Ergänzung zutrifft, das Ehren­
dekret für einen Unbekannten aus Troizen (und dessen Nachkommen) IG IV 755 (3.Jh.) Z. 6-
9: εΐμεν δέ και αύτώι [και έκγόνοις αύτοΰ] και γας εγκτησιν και [οικίας παρεπιδημοϋσιν εν τώ]ι 
δάμωι τώι Τροζα[νί |ων. 

17 Vgl. an neueren Arbeiten J. PECIRKA, The Formula of the Grant of Enktesis in Attic 
Inscriptions, 1966; E. STELZER, Untersuchungen zur Enktesis im attischen Recht, 1971; A.S. 
HENRY, Honours and Privileges in Athenian Decrees, 1983, 204-240. 

18 Hier nicht relevante Sonderfälle sind die Genehmigungen, die Kultgenossenschaften 
zum Erwerb von Grundstücken erteilt wurden, um dort eine Kultstätte für die von ihnen ver­
ehrte Gottheit errichten zu können. Dazu gehören die durch IG I I 2 1283 (etwa aus der Mitte 
des 3.Jh.s, Archon Polystratos) für einen früheren Zeitpunkt, wahrscheinlich die 30er Jahre 
des 5. Jh.s, bezeugte Enktesis für den Kultverein der ¿irakischen Göttin Bendis für ein Grund­
stück im Piräus, die älteste aus Athen bekannte Enktesisverleihung, sofern der zeitliche An­
satz zutrifft (vgl. die ausführliche Diskussion bei PECIRKA, a. O. 122-130), und die auf Antrag 
an Rat und Volksversammlung gewährte ενκτησι[ν] χ[ω]ρίου έν ώι ίδρύσονται τό ιερόν της 
Αφροδίτης von 333/32 für in Athen ansässige Kaufleute aus Kition (IG I I 2 337 [Syll.3 280; 
T O D I I 189], Z. 40-42). 

1 Neben den Bendisverehrern ist hier der vieldiskutierte Ehrenbeschluß für Herakleides 
zu nennen (IG I 3 227; vgl. auch M.B. WALBANK, Athenian Proxenies of the Fifth Century 
B.C., 1978, 258-268 Nr.47; MEIGGS-LEWIS 70 u. Add. p. 313), dessen Identität (die weiteren 
Zeugnisse bei M.J. OSBORNE, Naturalization in Athens III - IV, 1983, 45^7) und Herkunft aus 
Klazomenai WALBANK, ZPE 51, 1983, 183 f. (SEG 32, 10) durch Hinzufügen des Fragments 
IG I I 2 65 sichergestellt hat. Die erhaltene Aufzeichnung aus dem Anfang des 4.Jh.s erfolgte 
wohl anläßlich der Bürgerrechtsverleihung an Herakleides (dazu OSBORNE, a. a. O.). Für seine 
Verdienste, vornehmlich um athenische Gesandte am persischen Hof, erhielt Herakleides 
424/23 (Zweifel an der Datierung bei H.B. MATTINGLY, AJPh 105,1984, 351 f.; EMC 32,1988, 
322-324; dagegen wiederum WALBANK, EMC 33, 1989, 347-352) Proxenie, Euergesie sowie 
γης εγκτησιν κα[ί οικίας Άθήνησι Ι και α]τέλειαν καθάπ[ερ τοις άλλοις πρ|οξένο]ις. Da eine 
generelle Atelie für sämtliche athenische Proxenoi jedoch ausgeschlossen erscheint, schlug 
D. WHITEHEAD, ZPE 57, 1984, 145f. (vgl. auch dens., Proceed, of the Cambridge Philol. Ass. 
212,1986, 146) als neue Ergänzung der Enktesis- und Atelieformel... κα[ί οικίας και μετο|ικίο 
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Ehren und Privilegien mit der Enktesis Ausgestatteten als Bürger fremder Staaten 
zumindest zum Zeitpunkt ihrer Privilegierung nicht ständig i n Athen gelebt haben 
w i r d , hatte die Enktesis für sie zunächst w o h l keine aktuelle Bedeutung, wenn es 
auch für Athen keinen Hinweis darauf gibt, daß ihre Ausübung an einen längeren 
persönlichen Aufenthalt gebunden war (zu dem Sonderfall der akarnanischen M i t ­
kämpfer bei Chaironeia vgl. unten, zu anderen Städten S. 309 f. u. A n m . 16), sondern 
stellte eine Sicherung für eine zukünftige, etwa durch Flucht oder Vertreibung aus 
der Heimat erzwungene, Wohnsitznahme in Athen dar. I n den offenbar eher 
seltenen und nicht ohne weiteres als solche auszumachenden Fällen, in denen 
in Athen bereits ansässige Fremde, also Metöken, wiederum aufgrund besonderer 
Verdienste, Enktesis erhielten,20 war es natürlich zu erwarten, daß sie von diesem, 

ά]τέλειαν vor, jedoch unnötigerweise, da die Atelie durch den Zusatz «wie auch für die übri­
gen Proxenoi» ohnehin auf das Metoikion eingeschränkt war (vgl. HENRY, a. O. [Anm. 17] 252 
Anm. 15, und PH. GAUTHIER, BE 1987, 239). Eine solche Befreiung aber war für den Betref­
fenden nur dann sinnvoll, wenn er bereits als Metöke in Athen lebte (zur Enktesis von Metö­
ken s. unten und Anm. 20). Alle diese Privilegien, einschließlich der noch zuletzt angeführten 
besonderen Schutzklausel, scheinen auch für die Nachkommen des Herakleides gegolten zu 
haben. - Die weitgehende Ergänzung der Enktesisformel im Ehrenbeschluß für einen Poly-
stratos (IG I 3 81 u. Add. p. 944; WALBANK, Athenian Proxenies 268-276 Nr. 48), dessen Datie­
rung auf 421/20 von seiner Identifizierung mit dem IG I 80 erwähnten Polystratos von Phlei-
us abhängt, ist nicht gesichert (vgl. die Diskussion bei PECIRKA, a. O. 8-12; WALBANK, a. a. O.; 
HENRY, a.O. 216; abgelehnt von MATTINGLY, AJPh 105, 1984, 349-351). - Im Ehrenbeschluß 
für Thrasybulos von Kalydon, den Mörder des Phrynichos, vom Frühjahr 409 (IG I 3 102 u. 
Add. p. 946 [Syll.3108; MEIGGS-LEWIS 85]) sollen weitere sieben oder acht Mitverschwörer als 
Euergetai des athenischen Demos aufgezeichnet werden; ferner sollen sie Enktesis in Athen 
erhalten: Z. 30 f. [και έ'γκτεσι]ν είναι αύτοΐς όμπερ Άθεναίοις [και γεπέδο]ν και οικίας και οϊκε-
σιν Άθένεσι. Die Formel ist ungewöhnlich, und die Ergänzungen, obwohl allgemein akzep­
tiert, sind nicht unproblematisch. Wozu nach der Enktesis noch Oikesis eigens erwähnt 
wurde und was sie hier konkret bedeuten soll, ist unklar. Die Erklärung von ED. LEVY, in: R. 
LONIS (Hrsgb.), L' étranger dans le monde grec, 1988, bes. 57-61, daß hier mit οϊκησις ein <Re-
sidenzrecht> angesprochen werde, das jeder Metöke in Athen benötigte, kann nicht zutreffen. 
Ein derartiges, eigens zu bewilligendes <Niederlassungsrecht> gibt es nicht. Der von ihm des­
weiteren angeführte Ehrenbeschluß für Dioskurides aus Abdera und seine Brüder IG I I 2 218 
(Syll.3 207), denen und deren Nachkommen in einem Zusatzantrag gestattet wird Z. 32 
[οϊκ]εΐν (sofern diese oder eine bedeutungsgleiche Ergänzung, etwa μέν]ειν, überhaupt zu­
trifft) Άθήνησιν έ'ως αν κατέλθωσι[ν εις τ]ήν αυτών, ist, wie PH. GAUTHIER, ebd. 42 Anm. 32 
(vgl. auch dens., Bienfaiteurs [Anm. 12] 188) betont, ein Sonderfall. LEVYS Interpretation von 
οίκοϋσι Άθήνησι bei der Gewährung von Steuerprivilegien nicht als Einschränkung, sondern 
als «explication d' un privilege ... ä savoir le droit de s' établir ä Athenes», ist unhaltbar. Zwei­
felhaft ist auch das fast ganz ergänzte γεπέδο]ν. Vgl. PECIRKA, a. O. 18-21; OSBORNE, a.O.II 
16-21; MATTINGLY, a.O. 350f. Die restlichen bei PECIRKA noch diskutierten Fälle können als 
ganz unsicher und weitgehend unwahrscheinlich beiseite gelassen werden. Nach WALBANK, 
EMC 33, 1989, 349-352, sind darüber hinaus die Proxeniebeschlüsse mit Enktesis IG I I 265 
(dazu ZPE 63, 1986, 129-133) und 180 Wiederaufzeichnungen von Dekreten des 5.Jh.s. 

20 GAUTHIER, a.O. (Anm.6) 67f. 223f., wendet sich zu Recht gegen die bes. von 
G. L. CAWKWELL, JHS 83, 1963, 64 u. Anm. 95 (zustimmend GABRIELLA BODEI G I G L I O N I in 
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der Einlei tung zu ihrer Ausgabe der Poroi, 1970, L V I I f. A n m . 42. L X V I I ) , ausgesprochene 
Vermutung, die Ratschläge Xenophons hätten, auch wenn sie nicht realisiert worden seien, 
eine großzügigere Verleihung der Enktesis i n den folgenden Jahren bewirkt . Vg l . auch W H I T E ­
H E A D , a. O . ( A n m . 7) 128f. - O b der Metöke Lysias bzw. sein älterer Bruder Polemarchos die 
Enktesis in A then besaßen, ist umstri t ten. I n seiner Rede g. Eratosthenes (12), 18 w i r f t Lysias 
den <Dreißig> vor, sie hätten nicht zugelassen, daß die Leiche seines Bruders i n einem der drei 
Häuser der Familie (τριών ήμΐν οικιών οϋσών) aufgebahrt wurde, so daß sie hierfür eine Hüt t e 
oder einen Schuppen (κλεισίον) anmieten mußten. Die von i hm gebrauchte Formulierung läßt 
jedoch offen, ob diese Häuser sich i n ihrem Besitz befanden oder nur gemietet waren, was um 
so bedauerlicher ist, als sich hieraus wichtige Aufschlüsse für die Einschätzung der Enktesis 
und ihrer Rechtsfolgen ergeben könnten. Keine Aufklärung für diese Frage bietet die w o h l 
von Lysias verfaßte, aber nicht selbst gehaltene Rede g. Hippotherses, -wo es i m Zusammen­
hang mi t Vermögensregelungen nach der Wiederherstellung der Demokratie heißt (frg. 2,1): 
ούτος ούτε γήν [οΰ]τ 'ο ϊκίαν κεκτημένος, da es fraglich ist, ob hier m i t ούτος, wie auch in ande­
ren erhaltenen Partien dieser Rede, Lysias selbst (so F. F E R C K E L , Lysias und Athen, 1937, 6 1 -
63) oder nicht vielmehr, wie L . G E R N E T in seiner Ausgabe der Reden des Lysias ( I I 2 , 1967, 
230 f. A n m . 4 u . 253) m i t guten Gründen vorgeschlagen hat, sein Prozeßgegner gemeint ist. J. 
P E C I R K A , Eirene 6, 1967, 25, nennt als Beispiele für mögliche Verleihung der Enktesis an Me-
töken die Ehrenbeschlüsse für Eudemos aus Plataiai von 329 ( I G I I 2 351 + 624 [Syll .3 288; vgl . 
P E C I R K A , Enktesis 68-70]) und für Nikandros von I l i o n und Polyzelos von Ephesos und 
wahrscheinlich auch für deren Nachkommen von 301 ( I G I I 2 505 [Syll .3 346; M A I E R , Mauer-
bauinschr. I 69-73 N r . 13]; vgl . P E C I R K A , Enktesis 80f.). Während der Metökenstatus des N i ­
kandros und Polyzelos, die noch mehrere Jahrzehnte i n Athen gelebt haben müssen, zum 
Zei tpunkt ihrer Ehrung durch die Athener nicht bezweifelt werden kann, muß man i m Fall 
des Eudemos annehmen, daß er t ro tz der durch Philipp 338 init i ierten Wiederbegründung sei­
ner Heimatstadt weiter als Metöke i n Athen lebte (so G A U T H I E R , Bienfaiteurs [ A n m . 12] 23; 
L U I S A P R A N D I , Platea: moment i e problemi della storia d i una polis, 1988, 143-145). Darüber 
hinaus hat W H I T E H E A D , a. O. ( A n m . 7) 30, noch in sieben weiteren Fällen aufgrund der von 
den Geehrten für die Athener erbrachten Leistungen auf deren Metökenstatus geschlossen: 1. 
I G I I 2 373 Z . 16-33 Ehrenbeschluß für Euenor aus Argos Amphi loch ikon von 322/21. Wie 
nach der Zusammenfügung von I G I I 2 242 und 373 durch M . B . W A L B A N K , ZPE 86, 1991,199-
202, feststeht, waren er und seine Nachkommen bereits 337/36 Proxenoi und Euergetai der 
Athener geworden; nunmehr erhalten sie Enktesis für Land und Haus, allerdings mi t einer 
Auflage, die t rotz verschiedener Rekonstruktionsversuche (vgl. P E C I R K A , Enktesis 73 f.; 
H E N R Y , a. O . [ A n m . 17] 214f.) nicht mehr zu ermitteln ist. Später hat Euenor i n A then Bür­
gerrecht erhalten ( I G I I 2 374; vgl . O S B O R N E , Natural izat ion I I129-131) . Da bei diesem Anlaß 
seine Tätigkeit als A r z t gerühmt w i r d , geht W H I T E H E A D w o h l zu Recht von einem längeren 
zusammenhängenden Aufenthalt und damit vom Metökenstatus des Euenor aus. - 2. I G I I 2 

554 (Syll.3 329; vgl . P E C I R K A , Enktesis 85-89) Ehrenbeschluß für Euxenides aus Phaseiis v o m 
Ende des 4.Jh.s. I h m und seinen Nachkommen w i r d Enktesis für ein Haus gewährt. Der 
Metökenstatus des Euxenides ist sicher (vgl. auch Maier, Mauerbauinschr. I 72; P H . G A U T H I E R , 
Symbola, 1972, 120f.). - 3. I G I I 2 360 (Syll.3 304): V o n den gleichzeitig aufgezeichneten zwei 
Probuleumata und drei Volksbeschlüssen für Herakleides von Salamis auf Zypern , i n denen er 
besonders für seine Verdienste u m die Getreideversorgung Athens geehrt w i r d , enthält der 
jüngste von 324 neben der Ernennung z u m Proxenos und Euergetes sowie weiteren Vorrech­
ten und Ehrungen für ihn selbst und seine Nachkommen Enktesis für Land und Haus 
κατά τον νόμον (dazu unten S. 316). O b Herakleides Metöke war, wie neben anderen P E C I R K A , 
Enktesis 72, und W H I T E H E A D , a. O . 30 u . passim, annehmen, ist zumindest fraglich. - 4. I G I I 2 

551: I n diesem am Ende des 4.Jh.s (vor 307/06) gefaßten Ehrenbeschluß für einen Nikostratos 
ist die Enktesisformel weitgehend, wenn auch nach P E C I R K A , Enktesis 85, mi t großer Wahr-
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aus naheliegenden Gründen sehr begehrten Vorrecht auch Gebrauch machen wür­
den.21 

Bei Enktesisverleihungen en bloc an eine größere, durch namentliche Nennung 
jedoch fest abgegrenzte, Gruppe von Exulanten wurden in dem einen, hinreichend 
bekannten, und mi t großer Wahrscheinlichkeit ebenso in einem weiteren, analog re­
konstruierten, Fall Erwerb und Besitz nur für Häuser zugestanden, und auch dies 
zeitlich bis zu einer, bei der Verleihung aber natürlich nicht vorhersehbaren, Rück­
kehrmöglichkeit der Betroffenen in ihre Heimatstädte l imit iert . So wurden die 
Akarnanen Phormion und Karphinas, beide schon von ihrem gemeinsamen Groß­
vater her i m Besitz des athenischen Bürgerrechts, das sie nunmehr aktualisierten, 
337 mit einem goldenen Kranz geehrt, wei l sie, nach allgemeiner Ansicht, ein akar-
nanisches Hilfskontingent i n der Schlacht bei Chaironeia geführt hatten.22 Ihre 
akarnanischen Mitkämpfer, deren Namen und Herkunftsorte am Schluß des D o k u ­
ments verzeichnet werden sollen, erhalten Enktesis für ein Haus nach ihrer Wahl, 
bis sie i n ihre Heimatgemeinden zurückkehren können, sowie für die Dauer ihres 
Aufenthalts i n Athen Befreiung von der Metökensteuer (Z. 24-26: κα| ϊ] εΐνα[ι] 
αύ[τ]οις, έ'ως αν κατέλθωσι[ν, έγκτησιν ών αν] ο[ικι]ών βούλωνται οίκοΰσιν 
Άθήνη[σι άτελέσι το μετοι]κ[ί]ου).23 Woh l ausgehend von diesem Text, ist ein aus­
drücklicher Hinweis auf Wohnsitznahme in Athen bei Enktesisverleihungen wie­
derholt zu Unrecht ergänzt worden.24 Auch hier bezieht sich οίκοΰσιν Άθήνη[σι, 

scheinlichkeit ergänzt; seine Verdienste und die Verleihung der Isotelie weisen Nikostratos als 
Metöken aus. - Die weiteren von WHITEHEAD angeführten Fälle von Enktesisverleihungen an 
Metöken (IG I I 2 768 + 802; 786; 835, auf die gleich noch in anderem Zusammenhang einzuge­
hen sein wird) gehören alle bereits ins 3. Jh. Bei ihnen läßt sich zwar in dem einen oder anderen 
Fall die Residenz des Geehrten in Athen vermuten, ob es sich jedoch noch um Metöken im 
Sinne des 5. und 4. Jahrhunderts gehandelt hat, hängt von der bisher ungeklärten Frage ab, 
wann die Metoikie als besondere Einrichtung in Athen außer Gebrauch kam. Vgl. hierzu die 
sich an den ursprünglichen Ansatz von WHITEHEAD, a. O. 165: «about the turn of the fourth 
century», anschließende Diskussion zwischen ihm und PH. GAUTHIER (Annuaire École prati­
que des Hautes Etudes, I V sec, 1978-79 [1981], bes. 321-323 bzw. Proceed, of the Cambridge 
Philol. Ass. 212, 1986,148-154). 

Als außerathenisches Beispiel wäre etwa auf den Fall des schon länger in Karthaia auf 
Keos ansässigen Hegesikles von der Nachbarinsel Kythnos zu verweisen: παροικών ... έτη 
πολλά ... και εΰ[τάκτως] και καλώς ενδημεί έντήιπόλει (IG X I I 5,534 Ζ. 3-6), der für sich und 
seine Nachkommen das Bürgerrecht erhielt [και γης] έ'[νκτησιν, | έάν β]ούλ[ω]ν[τα]ι, και, οίκου 
είν[α]ι (Ζ. 10 f.). Allerdings ist die Satzkonstruktion verwirrt, und die Ergänzungen sind frag­
lich, zumal keine weitere Enktesisverleihung von Karthaia erhalten ist. 

22 IG I I 2 237 (Syll.3 259; T O D , I I 178); vgl. PECIRKA, a.O. (Anm. 17) 49-51; OSBORNE, a.O. 
(Anm. 19) I 61-65 D16. I I 84 f. 

Darüber hinaus werden sie prozeßrechtlich und bei Verpflichtungen zu Eisphorai mit 
den Athenern gleichgestellt. Zu den statusrechtlichen Konsequenzen WHITEHEAD, a.O. 
(Anm. 7) 14-16, bes. 23 Anm. 65. 

24 Vgl. PECIRKA, a.O. (Anm. 17) 139f.; HENRY, a. O. (Anm. 17) 211-213. 
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wie auch sonst gut bezeugt, allein auf den Erlaß des Metoikions und steht i n keinem 
Zusammenhang mi t der vorangehenden Enktesisformel. Ahnl ich wie die Akarna-
nen scheinen 321/20 nach Athen geflohene Thessaler behandelt -worden zu sein, 
wenn auch die entsprechenden Textergänzungen, darunter die vollständig verlore­
ne, aber mit Sicherheit zu erwartende und wahrscheinlich ebenfalls auf Häuser be­
schränkte Enktesis, weitgehend hypothetisch sind.25 

A b etwa der Mi t t e des 3. Jh.s finden sich obere Wertgrenzen für die zu erwerbenden 
Objekte, getrennt nach Land und Häusern. Von den wenigen, nur sehr ungefähr da­
tierbaren Zeugnissen soll hier der Ehrenbeschluß für Aristokreon vom Ende des 3. 
oder dem Anfang des 2. Jh.s als Beispiel angeführt "werden. Aristokreon und seine 
Nachkommen erhielten neben weiteren Ehrungen Enktesis für ein Haus bis zu einem 
Höchstwert von 3000 Dr., für ein Stück Land von 2 Tal.26 N u r noch in einem weiteren 
Fall sind die Enktesisformel und damit die Wertangaben so weit erhalten, daß das Feh­
lende sicher ergänzt werden kann.27 Insgesamt liegen sie bei Grundstücken bei einem 
bis zwei Tal., bei Häusern mi t 500 bis 3000 Dr. (bzw. 1 Tal.) erwartungsgemäß deutlich 
niedriger.28 Aus diesen wenigen Angaben lassen sich keine weiteren Aufschlüsse ge-

25 IG I I 2 545; PECIRKA, a.O. (Anm.17) 81-84, mit Diskussion der verschiedenen Rekon­
struktionsversuche, von denen der von A D . W I L H E L M , Vier Beschlüsse der Athener, Abh. 
Akad. Berlin, phil.-hist. K l . 1939 (22), 17-24 (Akademieschriften zur griechischen Inschrif­
tenkunde I I I , 1974, 29-36), für die Zeilen 11 f.: είναι δε Άθήνησιν απασιν τοις φεύγ]ουσιν, εως 
αν κ[ατ]έλθω[σ|ι, εγκτησιν ών αν βούλωνται οικιών άτελέ]σ[ιν] τοϋ μετοικίου, wegen seiner 
Anlehnung an den oben besprochenen Beschluß zugunsten der Akarnanen das meiste für sich 
hat. Auch hier war, wie aus den erhaltenen Partien der Zeilen 15 f. hervorgeht, eine namentli­
che Registrierung der etwa 50 (Z. 10) Flüchtlinge vorgesehen. 

26 IG I I 2 786 (Syil.3 475) Z. 26-28: ύπάρχειν (oder δεδόσθαι) δέ αύτώι] τε και έγγόνοις και 
εγκτη[σιν οικίας μεν τιμήμα]τος X X X , γης δέ TT (Ergänzungen nach PECIRKA, a. O. [Anm. 17] 
108, und HENRY, a.O. [Anm. 17] 218. Nur noch in IG I I 2 835 ist, wie hier, das Haus vor dem 
Grundstück genannt). Die Datierung und damit zusammenhängend die Identität des Geehr­
ten sind umstritten. 

27 IG I I 2 947 (vgl. PECIRKA, a.O. [Anm. 17] 120-122). In diesem Ehrenbeschluß für einen 
Pergamener lag die Wertgrenze für das Land bei 1 Tal., für das Haus bei 3000 Dr. 

28 Die weiteren Belege sind: IG I I 2 706 (PECIRKA, a. O 96-98): Die Enktesisformel ist weit­
gehend ergänzt, der Höchstwert für das Haus beträgt 500 Dr.; 732 (PECIRKA, a. O. 102-104; 
HENRY, a. O. [Anm. 17] 217f.): Offenbar mehrere Personen erhalten im Rahmen eines Proxe-
niedekrets Enktesis für ein Haus (vielleicht auch für ein Stück Land) unter Festsetzung eines 
Höchstwerts; 768 + 802 (PECIRKA, a.O. 104-106; zur Plazierung des Archons Antimachos in 
die zweite Hälfte der 50er Jahre des 3.Jh.s C H . HABICHT, Untersuchungen zur politischen 
Geschichte Athens im 3. Jahrhundert v. Chr., 1979, 128-133): Der aus Pergamon stammende 
Geehrte erhält u. a. für sich und seine Nachkommen Enktesis für ein Haus bis zu einem nicht 
erhaltenen Höchstwert; 801 (PECIRKA, a. O. 110-112): Der Titel eines Proxenos und Euergetes 
wird dem Geehrten und seinen Nachkommen verliehen, die Enktesis für ein Stück Land und 
ein Haus mit nicht erhaltenen Höchstwerten hingegen auf ihn beschränkt. Die Ergänzungen 
der Enktesisformel in IG I I 2 835 (MAIER, Mauerbauinschr. I 80-92 Nr. 16) und 862 sind in 
Einzelheiten unsicher (vgl. PECIRKA, a.O. 114-116; HENRY, a.O. 218f. bzw. PECIRKA, 116f.; 
HENRY, 239 Anm. 133). In 835, einem Proxeniebeschluß vom Ende des 3. Jh.s, gilt sie wieder-
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winnen. Preise von Häusern und Grundstücken i n Athen aus literarischen und epi­
graphischen Quellen sind wiederholt gesammelt worden.29 Da jedoch so gut wie nie 
etwas über die wertbestimmenden Faktoren zu den einzelnen Objekten verlautet- so 
w i r d etwa deren Lage, wenn überhaupt, nur i n sehr allgemeiner Form bezeichnet -
und selbst Größenangaben bei Grundbesitz auf wenige Ausnahmen beschränkt 
sind,30 geben die bloßen Zahlen auch i m Vergleich miteinander nichts her, ganz abge­
sehen von der Frage, ob sie i n den jeweiligen Zusammenhängen dem realen Mark t ­
wert der Objekte entsprachen.31 So läßt sich bei den Wertgrenzen für Häuser nur die 
auffällige Differenz zwischen 500 und 3000 (oder gar 6000) Dr. konstatieren, aber 
nicht präzisieren, was diese Grenzen für den potentiellen Käufer hinsichtlich des zu 
erwerbenden Gebäudes konkret bedeuteten.32 

um (anders als die auf die Nachkommen ausgedehnte Proxenie) nur für den Geehrten selbst. 
Für das Land wird eine Wertgrenze von 2 Lal., für das Haus von einem halben (was dem wie­
derholt anzutreffenden, aber ansonsten stets mit 3000 Dr. zum Ausdruck gebrachten Satz ent­
sprechen würde) oder sogar in der bisher einmaligen Höhe von 1 Lal. festgelegt. In 862 ist ein 
Grenzwert von 1000 Dr. - sicherlich für das Haus - erhalten (ob hier überhaupt von Land die 
Rede war, ist fraglich). Alle Ergänzungsvorschläge der offenbar unüblichen Formulierung in 
IG I I 2 810 (vgl. PeciRKA, 112-114; HENRY, 216; GAUTHIER, Bienfaiteurs [Anm. 12] 186) sind 
ganz unsicher. Daß hier überhaupt eine Höchstgrenze festgesetzt war, ist eher unwahrschein­
lich. 

29 So, um nur einige Beispiele zu nennen, von A.B.BÜCHSENSCHÜTZ, Besitz und Erwerb 
im griechischen Altertum, 1869, 82-86; A D . W I L H E L M , Attische Urkunden I I , 1916, 21 f.; G. 
BUSOLT, Griechische Staatskunde 1,1920, 199 u. Anm.5; W.K. PRITCHETT, Hesperia 25,1956, 
269-276, und zuletzt in der nicht publizierten und mir dank des freundlichen Entgegenkom­
mens des Verfassers zugänglichen Dissertation von K. HALLOF, Wertangaben für Grund­
stücke und Gebäude in Attika im 5.-3. Jh. nach den Inschriften, 1988. 

Vgl. FINLEY, a. O. (Anm. 2) 58. In den Aufzeichnungen der Poleten über Verkäufe kon­
fiszierter Immobilien werden die betreffenden Objekte durch die Benennung der Besitzer be­
nachbarter Häuser und Grundstücke oder angrenzender Heiligtümer, Wege, Bäche, Schluch­
ten usf. lokalisiert (vgl. die neue Zusammenstellung des Materials bei Μ . Κ. LANGDON, in: Lhe 
Athenian Agora 19, 1991, 53-149; zu den Verkäufen durch die Poleten K. HALLOF, Klio 72, 
1990, 4Q2-A25). Bei den sog. rationes centesimarum (D.M. LEWIS, in: M . I . FINLEY [Hrsgb.], 
Problémes de la terre en Gréce ancienne, 1973, 187-212; HALLOF, a. O. 423-426) beschränkte 
man sich im allgemeinen auf die Angabe des Demos. 

Bei den von den Poleten durchgeführten Verkäufen war der Marktwert für die Festset­
zung der Preise nicht ausschlaggebend, und ebensowenig lassen sich aus Darlehensbeträgen 
oder der Höhe einer Mitgift Rückschlüsse auf den Wert der zu ihrer Absicherung verpfände­
ten Immobilien ziehen. 

Erwähnenswert ist vielleicht doch in diesem Zusammenhang, daß im 4. Jh. in der Rede g. 
Neaira ([Demosth.] 59, 39) ein für 700 Dr. veräußertes Gebäude noch als <Häuschen> (οίκί-
διον) bezeichnet wird und nach der von PRITCHETT, a. a. O., aus den attischen Rednern zusam­
mengestellten Labelle von Hauspreisen nur noch ein vom Sprecher auf knapp 300 Dr. taxiertes 
οίκίδιον (Isaios, Erbe des Menekles [2], 35) unter der 500-Dr.-Grenze liegt. Vgl. auch die 
Überlegungen von CLAUDE MOSSÉ, in: Symposion 1971, 1975, 208f., die in der wertmäßigen 
Beschränkung eine Abwehrmaßnahme gegen einen <Ausverkauf> wertvoller Ländereien und 
Gebäude an Nichtbürger sehen möchte. 
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Bei der Mehrzahl der soeben besprochenen Enktesisverleihungen hatten die 
Thesmotheten nach Ablauf einer bestimmten Frist oder bei der nächsten Sitzung 
eines Geschworenengerichtshofs eine δοκιμασία της δωρεάς einzuleiten.33 Warum 
dies i n den drei restlichen der bekannten Fälle unterblieb (sofern es nicht nur nicht 
in den inschriftlichen Text aufgenommen wurde),34 ist ebenso unbekannt wie der 
genaue Zweck dieses Verfahrens. Da es aber nur bei der Festsetzung von Höchst­
werten vorgesehen war, liegt es nahe, hier einen Zusammenhang zu sehen. Das 
würde bedeuten, daß nicht noch einmal die Ehrung i m ganzen, sondern eben nur 
die festgesetzten Grenzwerte gerichtlich überprüft wurden. Diese Erklärung bietet 
sich vor allem dann an, wenn man den seit etwa den 20er Jahren des 4. Jh.s bei Enk­
tesisverleihungen unregelmäßig, aber nie i n Verbindung mit der Festsetzung von 
Höchstgrenzen, auftretenden Zusatz, diese habe κατά τόν νόμον (oder gleichbedeu­
tend κατά τους νόμους) zu erfolgen,35 nicht als nur Selbstverständliches zum Aus­
druck bringende und daher entbehrliche Floskel,36 sondern als einen Hinweis auf 
gesetzliche Regelungen versteht, die neben anderem, darunter etwa die Vorausset­
zungen für eine Enktesisverleihung, den Maximalwert der zu erwerbenden Objekte 
festlegten.37 I m Einzelfall konnte dann diese gesetzliche Höchstgrenze ausdrück­
lich, w o h l i n der Regel nach oben (für einen Grenzwert von 500 Dr. kann dies na­
tür l ich nicht gelten), verändert werden. Auch der ungewöhnliche Zusatz i n der 
Enktesis für die Akarnanen, i n dem ihnen der Erwerb von Häusern nach ihrer Wahl 
konzediert wurde, könnte eine Befreiung von gesetzlich festgelegten Beschränkun­
gen in dieser Hinsicht bedeuten.38 

N u r i n wenigen Fällen läßt sich den Dekreten entnehmen, daß der so Privilegier­
te u m die Bewill igung der Enktesis sowie weiterer Vorrechte und Ehrungen aus­
drücklich nachgesucht hatte, wie dies auch von Xenophon bei seinen i n den Poroi 
entwickelten Vorstellungen geplant gewesen war.39 I n Wirkl ichkei t dürfte dies viel 

33 IG I I 2 706; 732 (?); 768 + 802; 801; 947 und 810 (mit den in Anm.28 gemachten Ein­
schränkungen). Das, in erheblichem Umfang ergänzte, Formular diskutiert HENRY, a. O. 
(Anm. 17) 221-223. Zum Dokimasieverfahren bei Ehrungen für Bürger in Athen GAUTHIER, 
Bienfaiteurs (Anm. 12) 78. 86. 89; bei Bürgerrechtsverleihungen W. R. HARRISON, The Law of 
Athens I I , 1971, 207; OSBORNE, a.O. (Anm. 19) II I - IV, 164-167. 

IG I I 2 786; 835; 862. Eine denkbare, wenn auch höchst unsichere, Erklärung könnte 
darin liegen, daß sie anscheinend etwas später anzusetzen sind als die Dekrete mit Dokimasie-
klausel. Die Dokimasie wäre danach am Ende des 3. bzw. Anfang des 2. Jh.s in diesen Fällen 
außer Gebrauch gekommen. 

35 Belege bei HENRY, a. O. (Anm. 17) 214f. 
36 So A.P. CHRISTOPHILOPOULOS, in: Χαριστήριον είς Α .Κ . Όρλάνδον Ι , 1964, 260; M.J. 

OSBORNE, ABSA 67, 1972, 135 Anm. 19. Zu weiteren Erklärungsversuchen PECIRKA, a.O. 
(Anm. 17) 140-145; HENRY, a.O. (Anm. 17) 214f. 

37 So G.BUSOLT, Griechische Staatskunde I , 1920, 302; A. KRÄNZLEIN, Eigentum und Be­
sitz im griechischen Recht, 1963, 39, und zuletzt HENRY, a.a.O. 

38 Vgl. HENRY, a.O. 206. 
39 Der eindeutigste Fall für Athen ist das Proxeniedekret für einen Römer aus der Mitte des 
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häufiger gewesen sein, und besonders die Metöken in Athen und andernorts wer­
den sich u m dieses für sie wichtige, aber offenbar nur selten gewährte Privileg be­
müht haben. 

Wurde Enktesis nur dem Geehrten selbst, nicht aber auch seinen Nachkommen 
zugestanden, so berechtigte sie zweifellos nur zum einmaligen Erwerb eines Hauses 
und Grundstücks und war damit verbraucht. Beschränkte sie sich auf ein Haus, 
schloß dies wahrscheinlich, wie auch die Vorschläge Xenophons nahelegen, die 
Grundfläche mit ein, auf der das Gebäude errichtet war oder errichtet werden soll­
te. Unklar und problematisch sind die Konsequenzen für die nächste Generation. 
Wie stand es i n diesen Fällen mi t dem Besitzrecht der Nachkommen und welche 
rechtlichen Vorteile ergaben sich umgekehrt, wenn die Enktesis ausdrücklich auch 
für diese gültig sein sollte? A u f diese für die Einschätzung der Inst i tut ion essentiel­
len Fragen gibt es keine quellenmäßig abgesicherte, sondern lediglich auf allgemei­
nen Erwägungen beruhende und damit hypothetische Antwor ten . Es ist wenig 
wahrscheinlich, daß auch den Nachkommen zugestandene Enktesis jede Generati­
on erneut zum Kauf von Immobil ien berechtigte.40 Gerade die, ohnehin nur auf 

2Jh.s IG I I 2 907, in dem Proxenie und Enktesis für Land und Haus auf eigenen Antrag ge­
währt wurden. Vgl. auch 810 [αΐ]τήσει γέγραπται, doch ist der Zusammenhang unklar (vgl. 
dazu die Anm.28 genannte Lit.). Auch die Metöken Nikander von Ilion und Polyzelos von 
Ephesos (vgl. Anm.20) hatten - nach der Ergänzung von IG I I 2 505 Z. 47f. durch A D . W I L ­
HELM, Attische Urkunden V, 1942, 183 f. (vgl. jedoch die Einwände von PECIRKA, a. O. 81): 
κ]αθά[πε|ρ αύτ]ο[ί δέ]ονται - um die verliehenen Ehren, darunter die Enktesis, nachgesucht 
(zum Antrag der Emporoi aus Kition vgl. Anm. 18). Von den außerathenischen Beispielen für 
auf eigenen Antrag gewährte Privilegien einschließlich der Enktesis (vgl. neben dem bereits 
Anm. 16 genannten Fall etwa noch IG V 1, 1112 aus Geronthrai) beziehen sich das Gesuch 
von fünf Brüdern, Söhne eines Apollophanes und einer aus Limyra stammenden lykischen 
Mutter, die sich als Χαλκιδεΐς bezeichnen, an die Volksversammlung von Xanthos vom Jahr 
202/01 (SEG 36,1220; vgl. PH . GAUTHIER, BE 1988,379) sowie das eines Unbekannten an den 
Rat und die Volksversammlung von Halikarnaß unmittelbar auf dieses Vorrecht (SEG 26, 
1223 [3.Jh.] Z. 3-6): έπελθών επί τήν βουλήν κα[ϊ] τον δήμον αιτείται δοθήναι αύτ[ώι] και 
έκγόνοις γης και οικίας εγκτησιν. Dieses und weitere Beispiele für Ehrungen und Privile­
gierungen von Nichtbürgern auf deren Antrag bespricht GAUTHIER, Bienfaiteurs (Anm. 12) 
184-190. 192 f. 

40 Für die böotischen Städte und den Böotischen Bund folgert P. ROESCH aus der Gewäh­
rung der Enktesis «ä titre héréditaire», daß auch die Nachkommen des (oder der) Geehrten 
«pourront non seulement hériter des biens aquis par lui, mais encore jouir des memes droits 
que lui et acquérir eux aussi des biens fonciers sur le territoire de la cité», wobei keine Gefahr 
bestanden habe, daß Gebäude und Ländereien in größerem Umfang in die Hände von Nicht­
bürgern kamen (Akten d. V I . Internat. Kongresses f. Griech. u. Lat. Epigraphik München 
1972, 1973, 265; Etudes béotiennes, 1982, 302f.). Abgesehen davon, daß eine zutreffende Be­
urteilung dieses letztgenannten Punktes gar nicht möglich ist, wird man trotz gelegentlicher 
Verleihung von Enktesis καθά και τοίς πολίταις bzw. καθάπερ Γοννεϋ[σιν oder ähnlich (vgl. 
Anm. 42) im allgemeinen sehr wohl darauf gesehen haben, die prinzipiellen Unterschiede zwi­
schen Bürgern und selbst bevorrechtigten Nichtbürgern nicht zu verwischen. Eine andere 
Frage ist auch, wieweit vererbbare Proxenieverhältnisse einschließlich der dabei eingeräumten 
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freie Baugrundstücke (und die darauf zu errichtenden Häuser) abzielenden Vor­
schläge Xenophons mi t ihren zusätzlichen Restriktionen machen deutlich, welche 
Bedeutung man der bürgerlichen Monopolstellung auf diesem Gebiet in der Mi t te 
des 4.Jh.s beimaß und wie sehr die Enktesis damals noch immer als besondere und 
seltene Vergünstigung galt. Treffen diese Überlegungen das Richtige, so kann die 
Ausweitung der Enktesis auf die Nachkommen nur die Berechtigung bedeutet 
haben, eine eventuell bis dahin noch unverbrauchte Enktesis ihrerseits zu realisie­
ren bzw. das Besitzrecht an durch Enktesis bereits erworbenen Immobil ien auch für 
die nächste und die folgenden Generationen sicherzustellen. Während die erste Fol ­
gerung w o h l kaum bezweifelt werden kann, ist die zweite insofern problematisch, 
als dann in allen Fällen, in denen die Enktesis auf die Person des Geehrten be­
schränkt blieb, der Fortbesitz der Erben nicht geschützt war, und diese äußersten­
falls sogar gezwungen sein konnten, die von ihren Vätern erworbenen Immobi l ien 
wieder zu veräußern, eine Konsequenz, die fraglos den Wert von Enktesisverlei-
hungen ad personam erheblich relativierte und die man nicht zuletzt deshalb fast 
einhellig als nicht vorstellbar abgelehnt hat.41 

Vorrechte auch für die nächsten Generationen tatsächlich stets in Geltung blieben. Jedenfalls 
hat man sich, aus welchen Gründen auch immer, wiederholt veranlaßt gesehen, diese aus­
drücklich zu bestätigen (vgl. hierzu F. GSCHNITZER, RE Suppl. 13, 1973, 708-710 u. 
GAUTHIER, Bienfaiteurs [Anm. 12] 143-145). So erneuerten etwa die Delphier (άνενέωσαν, 
dazu L. ROBERT, Hellenica I , 1940, 96f.) für einen thebanischen Proxenos und dessen Nach­
kommen τάν πάτριον προξενίαν (FD I I I 1, 359 [Syll.3 503]), wobei sie alle seinerzeit konze­
dierten Privilegien, darunter auch ένκτησίν γας και, οΐκήσιος, noch einmal detailliert aufzähl­
ten; das Koinon der Phoker beschloß für einen Kreter άνανεώσασθαι όέ αύτώι τάν ύπάρ[χου-
σαν προξενίαν (IG I X 1, 101 Ζ. 6), und in einem Proxeniedekret des Atolischen Bundes von 
169/68 oder 168/67 (IG I X l 2 , 71 c) erhielten zwei Brüder aus Hypata unter Einschluß ihrer 
Nachkommen Proxenie καθώς και τοίς προγόνους αυτών ήν δεδομέ[να] και γας και οικίας 
ένκτησίν και τά λουιά τίμια wie die übrigen Proxenoi und Euergetai des Bundes. Aufschluß­
reich ist in diesem Zusammenhang auch das bereits (S. 313) besprochene Ehrendekret der 
Athener für die Akarnanen Phormion und Karphinas, in dem das ihrem Großvater gewährte, 
auch die Nachkommen mit einschließende Bürgerrecht unter Hinweis auf die vorliegende in­
schriftliche Aufzeichnung des damaligen Psephismas ausdrücklich für weiterhin gültig (κυ -
ρία) erklärt wird. 

4 So etwa PECIRKA, a. O. (Anm. 17) 149, in Übereinstimmung mit der älteren Lit. Beson­
ders deutlich wird das Dilemma bei A.W. HARRISON, The Law of Athens I , 1968, 238, wenn 
er einerseits, m. E. zu Recht, konstatiert: «A foreigner's capacity to own was not hereditary, 
since there are decrees which specifically confer it on a man and his descendants», im nächsten 
Satz jedoch fortfährt: «but we must suppose that property acquired by a foreigner in virtue of 
a decree could be retained by his heirs.» E. STELZER, Untersuchungen zur Enktesis im atti­
schen Recht, 1971, 177f., 242-248, sieht in der Enktesis lediglich das Recht zum Erwerb; das 
Recht zum Fortbesitz sei deshalb den Nachkommen selbst dann zugestanden, wenn die Enk­
tesis für sie nicht galt. Auch bei den Flüchtlingen aus Akarnanien (vgl. oben S. 313) sei die zeit­
liche Limitierung nur für den Erwerb, nicht aber für den entsprechend unbefristeten Fortbe­
sitz gültig gewesen (a. O. 234 f.). Dies ist aber keinesfalls der Sinn der entsprechenden Klausel. 
Bei Konzedierung der Enktesis auch an die εγγονοί hätten diese, sofern ich seine Ausführun-
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E i n e U n t e r s u c h u n g der Enktes i s Stadt f ü r Stadt, s o w e i t h i e r f ü r genügend 

Zeugnisse v o r h a n d e n s i n d , d ie i m R a h m e n dieses Aufsa tzes o h n e h i n n i c h t 

geleistet w e r d e n k a n n , w ü r d e w e g e n der w e i t g e h e n d s t e reo typen , n u r selten 

g e r i n g f ü g i g m o d i f i z i e r t e n ode r d u r c h S o n d e r b e s t i m m u n g e n e r w e i t e r t e n F o r ­

m e l n 4 2 ke ine A n h a l t s p u n k t e f ü r d ie L ö s u n g der berei ts angeschni t tenen Fragen 

ergeben. 

gen r icht ig verstanden habe, erneut von ihr Gebrauch machen können. Wie jedoch K R Ä N Z ­
L E I N , a. O . ( A n m . 37) 39, r ichtig bemerkt, war «nicht das Erwerbsgeschäft als solches, sondern 
dessen Rechtsfolge ... für die Griechen das Entscheidende». N u r H E N R Y , a. O . ( A n m . 17) 210, 
hat aus dem auch von i h m angenommenen Erlöschen des Besitzrechts die oben i m Text ange­
deuteten Folgerungen gezogen «more ingenious than plausible», wie i hm M . B . W A L B A N K i n 
seiner Besprechung Gnomon 57,1987,655, vielleicht etwas voreilig vorgehalten hat. 

42 A n Abweichungen von und Zusätzen zu der üblichen Enktesisformel finden sich (über 
die bereits besprochenen und i m folgenden noch zu erörternden Fälle hinaus) etwa die eigens 
betonte Beschränkung der Gült igkei t auf die jeweilige Stadt bzw. implizi te ihr Terr i tor ium 
(z .B. wiederholt i n Proxeniebeschlüssen von Eretria I G X I I 9, 197. 211. 221, von Hypata i n 
Thessalien I G I X 2, 9 u . 10 [vgl . auch A n m . 4 4 ] , ferner von Lousoi i n Arkadien I G V 2, 394 
oder auf der Insel Kalymna I B M I I 245 [ S G D I 3567, zit iert A n m . 48]. 257 [ S G D I 3650]. Ge­
legentlich steht anstelle der Ortsbezeichnung παρ" ήμίν: I.Tralleis 23; I G I X 2, 519 I I I Larisa); 
γης καί οικίας w i r d ersetzt durch πάντων/απάντων (Atrax in Thessalien SEG 29, 502 [vgl. SEG 
33, 448]. SEG 33, 449; I.Magnesia 5; in einem Ehrendekret der Kykladeninsel Kimolos für 
einen Richter aus Geraistos auf Euboia erhalten er und seine Nachkommen neben dem Titel 
eines Proxenos und Euergetes und weiteren Privilegien έγκτασιν ... πάντων των έν Κιμώλωι 
καθά καί τοις πολίταις [ T H . W . J A C O B S E N - P . M . S M I T H , Hesperia 37,1968,189 Ζ . 32 f., ebenso 
bei der A n m . 39 genannten Enktesisgewährung aus Xanthos SEG 36, 1220 Z. 26; vgl . auch B. 
H E L L Y , Gonno i I I , 1973, 31 N r . 3 1 Z . 10f.: καθάπερ Γοννεϋ[σιν und unten S.332 ff.]) bzw. i n 
den Grenzstädten der Westküste des Pontos durch εγγείων (Belege bei P H . G A U T H I E R , B C H 
104, 1980, 200 A n m . 13), in Telmessos έ[γ]κτησιν οικιών κα ί έγγαίων ( Μ . SEGRE, in : A t t i del 
IV.Congresso Internazionale di Papirologia 1935, 1936, 359, u m 220; vgl . M . W Ö R R L E , C h i ­
ron 8, 1978, 218f.), und i n Kreta durch θνατών καί αθανάτων ( I .Cret . I p. 234f. N r . 3 : Ehren­
beschluß für Richter aus Knossos und Lyttos in Malla Ζ . 34-36: έ'γκτησιν καί θνατών [καί 
άθανά]των έν τα ι άμαι πάλι; vgl. auch A n m . 82). I n einem Ehrendekret aus Pharsalos (SEG 36, 
549) w i r d die Enktesis über die übliche γη καί οικία ausdrücklich noch auf Weinberge (άμπε­
λοι) ausgedehnt (vgl. auch I.Priene 12 Z . 22: καί εγκτησιν] γης ψιλής καί δενδρείτιδος καί 
οϊκί[α]ς, nach der Ergänzung von A D . W I L H E L M , WSt. 29, 1907, 4). I n I.Ephesos I V 1443 Z . 5 
πολιτείαν καί εγκτησιν έφ' ισηι κ [α ί όμοίηι liegt offenbar nur eine versehentliche Umstellung 
vor (vgl. I.Ephesos I V 1389 und die weiteren Bürgerrechtsverleihungen aus Ephesos). - U n ­
gewöhnliche Beschränkungen bei der Ausübung der Enktesis für Ländereien sind in dem -
weitere außerordentliche Ehrungen wie Bekränzung und Err ichtung eines Bronzestandbildes 
enthaltenden - Proxeniebeschluß der Priener für Megabyzos aus Ephesos von 334/33 festge­
legt ( I . Priene 3 Z . 12-15 [Syll .3 282]). Der Wert bzw. der Preis der zu erwerbenden Ländereien 
darf 5 (?) Talente nicht überschreiten, sie müssen mindestens 10 Stadien von der Grenze zum 
ephesischen Terr i tor ium entfernt sein und dürfen nicht aus dem Landbesitz der Pedieis (vgl. 
P H . G A U T H I E R , in : R. L O N I S [Hrsgb.] , L'étranger dans le monde grec, 1988, 32f.) stammen: 
γης δέ εγκτησιν άχρι ταλάντων π[έντε] άπεχούσης τών δρων τών προς τ[ή]ν Έφεσίη[ν μή έ]λάσ-
σονι σταδίων δέκα. τών δέ κ[τ]ημάτων ών [οι Πε]διεΐς κέκτηνται μή είναι αύτώι κτ[ή]σασθαι. 
Die übrigen Enktesisverleihungen aus Priene enthalten nichts Vergleichbares. 
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Wurde Enktesis - wiederholt zusammen mi t dem Bürgerrecht (und weiteren 
üblichen Privilegien) - durch einen Bundesstaat verliehen, so war ihre Realisie­
rung (ebenso wie die eines eventuellen Bürgerrechts) nur in einer von dem Ge­
ehrten nach seinem Belieben auszuwählenden Mitgliedsstadt des jeweiligen Bun­
des möglich, was i n aller Regel eine Verlegung seines Wohnsitzes dor thin voraus­
setzte. Besonders deutlich w i r d dieser Sachverhalt i n einem Proxeniebeschluß mi t 
gleichzeitiger Bürgerrechtsverleihung des Bundes der Akarnanen aus der 1. Hälf­
te des 3.Jh.s ( I G I X l 2 , 393 Z. 2-5): πολιτείαν εί[ναι | αύτώι της Ά]καρνανίας εν 
όποία[ι αν | βοΰληται, π]όλει κ α ι έγκτησιν κα[ϊ γης κ α ι | οίκ]ίας, und ganz paral­
lel formuliert das Proxeniedekret des Euböischen K o i n o n aus dem ersten Vier­
tel des 2.Jh.s für einen Ergotimos und dessen Nachkommen ( IG X I I 9, 898 
Z. 5): γης και, οικίας έγκτησιν δπει αν [βούλωνται, w o m i t ihnen die Wahl 
unter den vier Mitgliedsstädten des Bundes freigestellt wurde.43 Da diese 
Voraussetzungen bestehen blieben, beschreibt die i n Proxeniebeschlüssen 
vornehmlich kleinerer Bundesstaaten i m 2.Jh. anzutreffende Formulierung, 
alle Privilegien, darunter Enktesis (und fallweise auch das Bürgerrecht), 
sollten «in Akarnanien», «in Epirus» (und damit scheinbar ohne die so­
eben und in Anm.43 zitierten Einschränkungen), «in der Ainis» usf.44sowie 

43 Zur korrekten, bereits auf W. KOLBE, ZRG 49, 1929, 136 u. Anm. 1, zurückgehenden Le­
sung δπει äv anstelle des von E. ZIEBARTH im Corpus gesetzten, in diesem Zusammenhang 
singulären, όποτάν nunmehr D. KNOEPFLER, BCH 114, 1990, 475f.u. Anm. 13, der daraus 
eine «enktesis fedérale» für alle Bürger der Mitgliedsstädte des Bundes (ebenso auch im Böo-
tischen, Achäischen und Atolischen Bund) ableiten möchte (zustimmend PH. GAUTHIER, BE 
1991, 439; vgl. dazu unten S. 323 ff.). In dem von ihm dort veröffentlichten und ausführlich 
kommentierten zweiten bisher bekannten Dekret des Euböischen Koinon ergänzt er entspre­
chend (S.474 Ζ. Ι : [είναι αύτοΐς γης και οικίας έγκτησιν δπει αν βούλ]ωντ[αι). Zur Datierung 
zwischen 190 und ca. 175 vgl. bes. 483-486. Vgl. ferner den Proxenie- und Bürgerrechtsbe­
schluß der Epiroten für einen Böoter vom Ende des 3.Jh.s (P. CABANES, L'Epire de la mort de 
Pyrrhos ä la conquete Romaine, 1976, 546f. Nr. 15 [SEG24, 448] Z. 4f.): ύπάρχειν δε αύτοικαί 
πολιτείαν δπει κα χρήζη τας 'Απείρου. 

44 Hierzu kann nur eine Auswahl an Belegen angeführt werden. In der Mehrzahl der Pro­
xenie- und Euergesiebeschlüsse des Akarnanischen Bundes erhalten die Geehrten und deren 
Nachkommen έν Άκαρνανίαι Asphalie für sich und ihre Besitzungen zu Wasser und zu Land, 
im Krieg und Frieden und ferner γας και οικίας έγκτησις και τά αλλά τίμια και φιλάνθρωπο 
πάντα, wie sie auch sonst Proxenoi und Euergetai des Koinons der Akarnanen zustehen (so in 
den drei auf dem gleichen Stein aufgezeichneten Beschlüssen IG I X l 2 , 208a Z. 11-17 und [mit 
umfänglichen, aber nahezu zweifelsfreien Ergänzungen] 208b Z. 24-30; 208c Z. 39-44. In den 
ebenfalls auf einem Stein verzeichneten, im Formular geringfügig abweichenden Beschlüssen 
209a und b fehlt der Zusatz «in Akarnanien» in b, ebenso in 588 [Syll.3 669]). - Das Koinon 
der thessalischen Ainianen (vgl. J. A . O . L A R S E N , Greek Federal States, 1968, 282f.; D .G. 
M A R T I N , Greek Leagues in the Later Second and First Centuries, Diss. Princeton 1975, 356-
365) beschloß für einen Kerkyreer Proxenie und Bürgerrecht και γης έγκτησιν και οικίας έν ται 
Aiví6i(IG 1X2, 5b Ζ. 9 f., danach ergänzt in 8 Ζ. 15 f.), während in Beschlüssen der Bürger von 
Hypata, dem Hauptort der Ainis, dieses Recht konsequenterweise auf die Stadt beschränkt 
wird (vgl. Anm. 42). Keine dieser Inschriften läßt sich datieren, doch gehören sie alle in die 
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« i n a l len Städten Thessaliens»4 5 i n G e l t u n g sein, n o t w e n d i g d e n g le ichen Ta tbe­

stand.4 6 

Zeit (ab 167), i n der die Ainis selbständig war. - I n gleicher Weise sicherte das K o i n o n der Ep i ­
roten ( C A B A N E S , a.O. [Anm.43] 554-557 N r . 33 [ M O R E T T I , Iscr. stör. eil. I I 119; SEG 37,511]) 
u m 175-172 (nach C A B A N E S 290 f., z u m Verfahren G A U T H I E R , Bienfaiteurs [ A n m . 12] 193 
A n m . 12) C. Polfennius aus Brundis ium und seinen Nachkommen neben weiteren Privilegien 
γας κα ι οικίας έγκτασιν εν Άπε ιρο ι (Ζ. 12) zu (eine weitere Bürgerrechts- und Enktesisverlei-
hung ohne den Zusatz «in Epirus» a.O. 558-560 Nr . 34), und ebenso verfuhr einige Jahrzehn­
te später das K o i n o n der epirotischen Prasaiboi in den aus Bouthrotos bekannten Proxeniede-
kreten aus der 2. Hälfte des 2.Jh.s mi t der Verleihung der Enktesis von Grund und Haus an 
die Geehrten und deren Nachkommen i m Bundesgebiet (γας κ α ι οικίας έγκτασις έμ Πρασαι-
βίαι: SEG 38, 480; 489 für einen Trainer aus Teos [vgl . L . R O B E R T , C R A I 1974, 508-529 bzw. 
O M S V 675-696] und schließlich für einen Kerkyreer sowie dessen Frau und Sohn 464. Z u m 
K o i n o n der Prasaiboi C A B A N E S , L ' Épire 386-396; ders., in : Symposion 1982, 1989, 101-108 
und B E 1988, 801, m i t Besprechung weiterer L i t . ) . - I n einigen Bürgerrechtsdekreten des Ä t o -
lischen Bundes (nicht jedoch in Proxeniebeschlüssen) findet sich ebenfalls der ausdrückliche 
Zusatz «in Ätol ien», so etwa I G I X 1 , 10a Z . 4-6: πολτείαν εν Αίτωλ ία ι ϊσαν κ α ι δμοίαν μετέ­
χοντες πάντων ών κα ι οι αλλοι μετέχοντι Αιτωλοί (vgl. auch Ζ . 11-13, ferner 7 Ζ. 3 f.; 12f Z . 36-
39; 25b Ζ. 51-53). Vg l . schließlich auch die Proxenieverleihungen durch den Nesiotenbund έν 
πάσαις ταΐς νήσοις, δσαι μετέχουσι του συνεδρίου (dazu W. K O L B E , Z R G 49, 1929, 133 f. und 
Ε GscHNiTZER, R E Suppl. 13, 1973, 664 f.). 

So i n Ehrenbeschlüssen für fremde Richter und deren Grammateis aus dem 2. Jh.: SEG 
34, 558 Z . 8-10 [και είναι τοίς] δικασταϊς κ α ι τώι γραμματεΐ αϋτώ[ν έμ πάσαις ταΐ]ς έν Θεσσα-
λίαι πόλεσιν κα ι αύτοΐς κα ι έκγό[νοις πολιτεί]αν, έγκτησιν, άσφάλειαν κτλ.; ferner der Ehrenbe­
schluß für zwei aus Mi le t stammende Richter und den Grammateus I G I X 2, 508 (zur Datie­
rung des Strategen Philokrates H . K R A M O L I S C H , Die Strategen des Thessalischen Bundes von 
196 v. Chr. bis zum Ausgang der römischen Republik, 1978, 60): Sie und ihre Nachkommen 
sind Proxenoi und Euergetai der Thessaler [και] ε ί [να] ι [π]ολι[τείαν αΰτοΐς έν] πά[σαι]ς ταΐς έν 
Θεσσαλίαι πόλεσιν κ α ι έ[γκτησιν] sowie weitere Privilegien (Z. 11-17). V g l . ferner SEG 23, 
448: Ehrenbeschluß mi t Bürgerrecht und έ'νκτησι[ν γης i n allen Städten Thessaliens für einen 
Bürger aus Demetrias und seine Nachkommen wegen seiner Verdienste u m Eintracht und 
Freundschaft zwischen Magneten und Thessalern (dazu J E A N N E U . L . R O B E R T , B E 1965, 221). 
Der Zusatz «in allen Städten Thessaliens» fehlt i m Proxeniebeschluß des Thessalischen B u n ­
des für Richter und ihren Schreiber aus Mylasa I G I X 2, 507 (dazu die Ergänzungen von 
L . R O B E R T , B C H 50, 1926, 479-482 [ O M S I 43-46]; zur Datierung K R A M O L I S C H , a.O. 70). 

46 So vor allem H . S W O B O D A , Zwe i Kapitel aus dem griechischen Bundesrecht, Sb. Wien 
199 (2), 1924, 24-28. Als Reaktion auf diese und i m folgenden noch zu erörternde Ausführun­
gen SWOBODAS zum möglichen Enktesisrecht der Bürger von Bundesstädten innerhalb des 
Bundes vertrat W. K O L B E die Ansicht, Enktesis (und fallweise auch Bürgerrecht) sei bei B u n ­
desbeschlüssen für den gesamten Bund, d. h . für alle Mitglieder ohne Einschränkung, verlie­
hen worden ( Z R G 49, 1929, 132-138, wieder abgedruckt in : F. G S C H N I T Z E R [Hrsgb.] , Zur 
griechischen Staatskunde, 1969, 378-384). Dies kann so nicht zutreffen. D a m i t hätte ein mi t 
den entsprechenden Rechten bedachter Proxenos i n jeder Bundesstadt, i n der er sich gerade 
aufhielt, Bürgerrechte geltend machen, überall i m Bundesgebiet Immobi l i en erwerben sowie 
sich auf weitere mögliche Privilegien wie Steuerfreiheit berufen können. A u f diese nicht vor­
stellbaren praktischen Konsequenzen ist K O L B E nicht eingegangen. Gegen S W O B O D A (a. O . 
25. 27 f.) hat K O L B E (a. O . 134 f.) jedoch zu Recht betont, daß die Mitglieder den Bundesbe­
schlüssen nachkommen und, wenn die Wahl auf sie fiel, die gewährten Privilegien einräumen 
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Besonders lapidar und standardisiert ist das Formular der Enktesisgewährung in 
den zahlreichen Proxeniebeschlüssen der böotischen Städte und des Böotischen 
Bundes (γας κ α ι /τυκίας έππασις, vgl . A n m . 9). U m so auffälliger sind die wenigen 
Abweichungen. I n einem der drei ältesten bekannten Proxeniebeschlüsse des Bun­
des noch aus der Zeit der Thebanischen Hegemonie47 w i r d die Enktesis sowie 
Asylie i m Krieg und Frieden zu Wasser und zu Land für den Makedonen 
Athenaios und sein Genos (κή αύτοι κ[ή] γένι)48 i n ungewöhnlicher Weise mit γας 
κ α ι f οικίας έππασιν κή ένωναν zum Ausdruck gebracht. Ένωνα nicht wie hier in 
Verbindung mit , sondern anstelle des üblichen έππασις ist i n Böotien noch in drei 
weiteren Proxeniedekreten, allerdings nicht des Bundes, sondern in zwei wieder­
u m von P. R O E S C H publizierten49 und in das letzte Viertel des 3.Jh.s datierten Be­
schlüssen aus Orchomenos (a. O . 221 N r . 2 [SEG 39, 440] Z. 9f.: γας ένωναν κ[ή] 
/^οικίας und 222 Nr . 3 [SEG 39, 441] Ζ . 8: γας κή /τοικίας ένωναν) und i n einem 
weiteren aus Chaironeia vom Anfang des 2.Jh.s ( I G V I I 3287 Z. 6f.: γα[ς] κή 
Γυκίας ένωναν) belegt. I n allen drei Fällen sollen die Privilegien auch für die Nach­
kommen gelten. Ausgehend von dem Proxeniebeschluß für Athenaios hielt 
R O E S C H es für wenig wahrscheinlich, daß έππασις und ένωνα «soient rigoureuse-
ment synonymes» (a. O . [ A n m . 47] 49). Unter Berufung auf gelegentlichen Ge­
brauch von ώνεΐν/ώνεϊσθαι/ώνή i m Sinne von <verkaufen> bzw. <Verkauf>50 woll te 

mußten, wie auch immer dies im einzelnen technisch vor sich gegangen sein mag. Vgl. ferner 
J. A . O . L A R S E N , Greek Federal States, 1968, XX; 288 (zum Thessalischen Bund); A. GIOVAN-
N I N I , Untersuchungen über die Natur und die Anfänge der bundesstaatlichen Sympolitie in 
Griechenland, 1971, 30f.; MAREK, a.O. (Anm. 9) 122-127. 

47 P. ROESCH, REG 97, 1984, 45-60 (SEG 34, 355), mit ausführlichem Kommentar, in den 
die beiden bisher schon bekannten und von ROESCH mit einigen Verbesserungen wieder abge­
druckten Proxeniedekrete für den Karthager Nobas (IG V I I 2407 [Syll.3 179]) und einen un­
bekannten Byzantier (IG V I I 2408) miteinbezogen sind. Den neuen Text datiert ROESCH in 
das Jahr 365. 

48 Vgl. das Anm. 42 genannte Proxeniedekret aus Kalymna IBM I I 245 Z. 4-7: κα[ί] πρόξε-
νον Καλυμνίων και αύτό[ν] και γένος άεί και ήμεν αϋτοίς έγκτησιν έγ Καλύμναι; ferner IG IX 
Ι 2 , 390: die Stadt Stratos verleiht Proxenie und andere Vorrechte an einen Megarer und seine 
Söhne αύτοΐς και γενεαι (Ζ. 6 f.). 

49 In: Architecture et poésie dans le monde grec. Hommage ä G.Roux, 1989, 219-224; 
beide Dekrete sind nacheinander auf der gleichen Stele aufgezeichnet worden. Spuren der letz­
ten Zeile vermutlich ebenfalls eines Proxeniebeschlusses (a. O. 220 Nr. 1 [SEG 39, 439]) sind 
am oberen Bruchrand des Steines noch zu erkennen. Vgl. D. KNOEPFLER, Chiron 22, 1992, 
491 f. Nr. 165. 

50 Von den von ihm angeführten Belegen ist lediglich Hesych ώνεΐν πωλεΐν in seinem Sinn 
eindeutig, die restlichen sind hingegen Sonderfälle oder überhaupt nicht in der von ihm gefor­
derten Bedeutung zu verstehen. So bemerkt R. WILLETTS, The Law Code of Gortyn, 1967, 66, 
zu col. V Ζ. 44-51, wo die Veräußerung des Erbes mit όνέν τα κρέματα (Ζ. 47) für den Fall an­
geordnet wird, daß die Erben sich über dessen Aufteilung nicht einigen können: «The usage 
όνέν = πωλεΐν is peculiarly Cretan and restricted to Gortyn ... όνέν is used of the offer by the 
vendor to exchange, which is met by an offer by the highest bidder and the agreement is then 
followed by the exchange.» In Freilassungsurkunden bezeichnet ώνή das Kaufgeschäft oder 
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er έ νωνα als «<le d r o i t d ' acheter et de vendre> des biens i m m o b i l i e r s » auffassen 
u n d d a r i n e in gegenüber der ü b l i c h e n Enktes i s erwei ter tes u n d deshalb n u r sel ten 

verl iehenes Rech t sehen, das sozusagen eine L i z e n z z u m H a n d e l m i t I m m o b i l i e n 

e inschloß. 5 1 Abgesehen d a v o n , daß diese E r k l ä r u n g eine a n t i k e n Verhä l tn i s sen 

f r emde V o r s t e l l u n g v o n A k t i v i t ä t e n eines I m m o b i l i e n m a k l e r s ode r B o d e n s p e k u ­

l an t en evoz ie r t , k a n n i n d e n d r e i l e t z tgenann t en F ä l l e n des 3./2.Jh.s έ ν ω ν α w o h l 
k a u m etwas anderes als d ie B e r e c h t i g u n g z u m K a u f eines Hauses u n d G r u n d ­
stücks bedeute t haben, w o b e i andere A r t e n des E r w e r b s d u r c h V e r w e n d u n g gera­

de dieses W o r t e s ausgeschlossen w e r d e n so l l ten , 5 2 eine L ö s u n g , d ie P H . G A U -

T H I E R ( B E 1990 ,270 ) auch f ü r d i e K o m b i n a t i o n έππασις κ ή έ ν ω ν α vorgesch la ­
gen hat. Es l i eg t h ie r also n i c h t e twa e in A k t besonderer G r o ß z ü g i g k e i t , s o n d e r n 

i m Gegen te i l eine zusä tz l iche R e g l e m e n t i e r u n g vor . 

Sch l ieß l i ch s te l l t s ich n o c h d ie Frage, o b die B ü r g e r e inze lner Mi tg l i eds s t äd t e eines 

Bundesstaates das Rech t z u m E r w e r b u n d Bes i tz v o n I m m o b i l i e n i m gesamten B u n ­

desgebiet besaßen.53 D a n i c h t v o n v o r n e h e r e i n v o n einer e i n h e i t l i c h e n Praxis ausge-

die Kaufurkunde, und in der Hypothesis des Libanios zur Rede des Demosthenes g. Pantai-
netos (37) werden ώνεΐσθαι, ώνητής und ώνή in ihrer üblichen Bedeutung verwendet. 

51 A . O . (Anm.49)224 . 
52 Außerhalb Böotiens findet sich ένωνα noch einmal in einem Isopolitiebeschluß von 

Knidos zugunsten der kleinen, meist vom nahegelegenen Rhodos poli t isch abhängigen Insel 
Chalke: G . E . B E A N - J . M . C O O K , A B S A 47, 1952, 181 f. N r . 3 (SEG 12, 419): γας ενων[ά]ν. 
Z u r richtigen Deutung der auch in Knidos gefundenen Inschrift G . K L A F F E N B A C H , in : Fest­
schrift für Car l Weickert, 1955, 94-96 (vgl. noch die alte Erklärung als Ehrenbeschluß von 
Chalke bei G. S U S I N I , A S A A N S 25-26,1963-64,256 f. u . dazu J E A N N E U . L . R O B E R T , BE 1967, 

416). 
53 Dies ist seit E. S Z A N T O , Das griechische Bürgerrecht, 1892, 150, ganz überwiegend ange­

nommen worden (vgl. etwa G. B U S O L T - H . S W O B O D A , Griechische Staatskunde I I , 1926, 
1314; W . S C H W A H N , R E 4 A I , 1931, 1175-1177; V. E H R E N B E R G , Der Staat der Griechen, 21965, 
155f.; L A R S E N , a.O. [Anm.46] X V I I I f.; M A R T I N , a.O. [ A n m . 4 4 ] 536f. 538f.; Zweifel bei M . 
ROSTOVTZEFF, Gesellschafts- und Wirtschaftsgeschichte der hellenistischen Welt I , 1955,156f. 
mi t A n m . 29). Die , nicht seltene, argumentative Verknüpfung m i t der Enktesis und dem U m ­
fang der mi t ihr verliehenen Erwerbsrechte i n Proxeniebeschlüssen von Bundesstaaten ist 
wegen des unterschiedlichen Status der betroffenen Personengruppen und der nicht vergleich­
baren faktischen und rechtlichen Konsequenzen methodisch nicht zulässig. Darüber hinaus 
besteht insofern die Gefahr eines Zirkelschlusses, als von einem nur scheinbar sicheren Ergeb­
nis mi t zweifelhaften Argumenten weitere Folgerungen etwa i n der Weise gezogen werden, 
daß man (wie K O L B E , a.O. [Anm.46] 138f.) von Enktesis für Proxenoi i m gesamten Bundes­
gebiet ausgehend, dies auch für die Bürger der einzelnen Bundesstädte fordert — ein in sich 
schon zweifelhaftes a-fort iori-Argument - oder, i m wesentlichen auf der gleichen Materialba­
sis, genau umgekehrt (wie S W O B O D A , a.O. [Anm.46] 8-22) ein solches Erwerbs- und Besitz­
recht für Bundesbürger i m gesamten Bundesterri torium verneinend, dies den Proxenoi erst 
recht abspricht (a. O . 25-28). - Der lykische Bund bleibt bei den folgenden Überlegungen 
ausgeklammert. Die Beispiele von Grundbesitz von Lykie rn i n mehreren Städten des K o i n o n 
(J.A. O . L A R S E N , Symb. Osloenses 33, 1957, 23f.), aus denen auf ein allgemeines I m m o b i ­
lienerwerbs- und Besitzrecht für Bundesbürger i m Bundesgebiet geschlossen werden kann, 
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gangen werden kann, müßte dies, soweit möglich, für jeden Bundesstaat einzeln ge­
prüft werden. Der früheste Hinweis auf ein derartiges bundesweites I m m o b i ­
lienerwerbsrecht für die Bürger von Mitgliedsstädten bundesstaatlicher Organisa­
tionen findet sich bei Xen. hell. 5,2,19 für den Olynthischen Bund der 80er Jahre des 
4.Jh.s.54 D o r t informieren Gesandte von Akanthos und Apol lonia i m Jahre 382 die 
Spartaner und deren Bundesgenossen über das Entstehen einer neuen gefährlichen 
Machtkonzentration auf der chalkidischen Halbinsel, wobei ihr Sprecher, Kleigenes 
aus Akanthos, am Schluß seiner Rede warnend auf bereits zustande gekommene Ver­
einbarungen und die zu befürchtende weitere Entwicklung hinweist: »Wenn sie sich 
allerdings durch das Recht auf gegenseitige Eheschließungen und auf Erwerb von 
Immobil ien eng verbunden haben werden, was sie bereits beschlossen haben, und 
wenn sie erkennen 'werden, daß es gewinnbringend ist, den Mächtigen Gefolgschaft 
zu leisten ..., dann dürfte sich der Bund nicht mehr ohne weiteres auflösen lassen« (ει 
μέντοι συγκλεισθήσονται ταΐς τε έπιγαμίαις κ α ι έγκτήσεοα παρ1 άλλήλοις, ας έψηφισμέ-
νοι είσί, κ α ι γνώσονται δτι μετά των κρατούντων έ'πεσθαι κερδαλέον εστίν ..., ϊσως 
ούκέθ'ομοίως εΰλυτα έ'σται). Demnach waren die Beschlüsse über Epigamie und 
Enktesis bereits gefaßt worden, und selbst wenn dies nicht der Wahrheit entsprochen 
haben sollte, muß eine derartige Regelung innerhalb eines Bundes zumindest i m 
Rahmen des Vorstellbaren, wenn nicht des Plausiblen gelegen sein.55 

Ein wichtiges, wenn nicht entscheidendes Beweismittel i n dieser Sache bilden 
Proxenieverleihungen innerhalb eines Bundes: Würde hierbei von einer zum Bund 
gehörenden Polis Bürgern eines anderen Bundesmitglieds Enktesis verliehen, so 
wäre klar, daß ein allgemeines Immobilienerwerbsrecht innerhalb dieses Bundes 
nicht existierte; fehlte hingegen die Enktesis i n solchen Beschlüssen, obwohl sie an 
Proxenoi außerhalb des Bundes häufig oder regelmäßig vergeben wurde, so wäre 
daraus wiederum zu folgern, daß Bundesbürger ohnehin über sie verfügten.56 Für 

sind - mit Ausnahme von Τ Α Μ I I 261 (mit den Ergänzungen und Berichtigungen von L. R O ­
BERT, Documents de FAsie méridionale, 1966, 30-39) - später als die Einrichtung der Provinz 
Lycia 43 n.Chr. Wieweit die damaligen Verhältnisse auch für das 2. und 1. Jh. v.Chr. zutrafen, 
läßt sich nicht sagen (pauschale Aussagen dazu bei LARSEN, a. 0.25; vgl. auch dens., Greek Fe­
deral States [Anm.46] 256; L . M O R E T T I , Ricerche sulle leghe Greche, 1962, 195). 

54 Vgl. Z . B . K O L B E , a.O. (Anm.46) 139, der die Erklärung SWOBODAS, a.O. (Anm.46) 28, 
es habe sich um einen «speziellen Fall» gehandelt, zurückweist. Vgl. auch LARSEN, a.O. 
(Anm.46) 75f. 77f. 

55 Zu stereotypem Aufbau und Argumentation der Rede des Kleigenes VIVIENNE GRAY, 
The Character of Xenophon's Hellenica, 1989, 185. Zu den Ereignissen M. ZAHRNT, Olynth 
und die Chalkidier, 1971, 82-90. 

56 Der ohne Kenntnis von KOLBES Aufsatz von W. SCHWAHN, Hermes 66, 1931, 97-99. 
104-114. 118 (ebenso ders., RE 4A1, 1931, 1177-1181), erhobene Einwand, es habe sich bei 
der Verleihung von Proxenie samt Enktesis und Bürgerrecht weitgehend nur noch um bloße 
sinnentleerte Auszeichnungen ohne alle rechtliche Wirkung gehandelt, aus denen entspre­
chend keinerlei Folgerungen «auf die tatsächlichen Rechtsverhältnisse» (S. 99) gezogen wer­
den könnten, ist in dieser überspitzten Form grundsätzlich verfehlt und von A D . W I L H E L M , 
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den Thessalischen und den von 196 bis 146 existenten Perhäbischen Bund5 7 läßt sich 
anhand dieser Kriterien zeigen, daß es eine das gesamte Bundesgebiet umfassende 
Enktesis für die Bürger der einzelnen Mitgliedsstädte nicht gegeben hat.58 

Für die übrigen Bundesstaaten aber ist ein Beweis auf dieser Basis schwer (oder -
etwa für das K o i n o n der Epiroten - mangels einschlägiger Dokumente gar nicht) zu 
führen, wie nicht nur K O L B E S K r i t i k an SWOBODA, sondern auch seine eigenen, zu­
mindest teilweise mi t den gleichen Unsicherheiten belasteten Ausführungen (a. O. 
[Anm.46] 139-150) zeigen. I n der Regel ist nur eine ganz ungefähre zeitliche E in ­
ordnung einzelner Proxeniebeschlüsse möglich, und die wechselnde Zugehörigkeit 
von Städten und Landschaften zu verschiedenen Bundesorganisationen läßt sich 
nicht präzis rekonstruieren.59 

Attische Urkunden V, 1942, bes. 69-85, zurückgewiesen worden (vgl. hierzu ferner JEANNE U. 
L. ROBERT, BE 1958, 16 [S. 180]; zur Proxenie F. GSCHNITZER, RE Suppl. 13, 1973, 643-663, 
und zu Proxenie und Bürgerrecht nunmehr die kritische Diskussion bei GAUTHIER, Bienfai-
teurs [Anm. 12] 131—152, zur Relevanz der Privilegien für die Proxenoi bes. 145—147). Das 
gleiche gilt, ungeachtet einiger richtiger Einsichten, auch für SCHWAHNS weitere Ausführun­
gen, wo zwischenstaatliche Vereinbarungen und Regelungen innerhalb einer Bundesorganisa­
tion einfach gleichgesetzt werden. 

57 Vgl. B. HELLY, Gonnoi I , 1973, 104f. 
58 Vgl. KoLBE,a.O. (Anm.46) 150-153 (für den Bund der Perhäber jetzt HELLY, a.O. 114), 

der diese Abweichung von der von ihm nachdrücklich bekräftigten These eines allgemeinen 
Immobilienerwerbs- und -besitzrechts für <Bundesbürger> im gesamten Bundesgebiet mit 
dem starken römischen Einfluß in Thessalien erklärt, der eine Angleichung in diesem Punkt 
an die Usancen der übrigen hellenistischen Bünde verhindert habe. Vgl. auch LARSEN, a. O. 
(Anm.46) 287f. 

59 Wie beliebig dabei das inschriftliche Material für die eine oder andere These in Anspruch 
genommen wurde, soll hier am Beispiel von zwei aus dem gleichen Jahr stammenden 
Proxeniedekreten von Thaumakoi für Bürger aus Lamia (IG I X 2, 217) demonstriert werden, 
bei denen die Herkunftsbezeichnung des Geehrten im ersten Dekret Z. 2 [Λ]α[μιεΐ] nach dem 
zweiten (Z. 11) ergänzt wurde. O. KERN, der den Stein nicht mehr auffinden konnte, hat diese 
Ergänzung mit einem Fragezeichen versehen und auf eine zeitliche Einordnung der beiden 
Dekrete verzichtet, während H . COLLITZ, SGDI1457 dazu bemerkt: «Die Inschrift fällt wohl 
noch in die Zeit, als Thaumakoi ätolisch war.» Während nun SWOBODA, a.O. (Anm.46) 12, 
unter Berufung auf F. STÄHLIN, RE 12,1, 1924, 555, der den hier zweimal als Bürgen 
benannten Eurymachos mit dem gleichnamigen ätolischen Hieromnemon unter dem 
delphischen Archon Philaitolos (zur Diskussion um seine Datierung C H . HABICHT, ZPE 69, 
1987, 87-89) gleichsetzt, ohne weiteres davon ausgeht, daß Lamia und Thaumakoi zum 
Zeitpunkt dieser Beschlüsse ätolisch gewesen seien, weist KOLBE, a.O. (Anm.46) 151, zu 
Recht darauf hin, daß beide Städte damals genauso gut auch zu Thessalien gehört haben 
könnten, und fährt dann fort: «Ich ziehe diese Möglichkeit vor, weil die Gewährung von 
Enktesis in Thessalien auch an Bundesbürger üblich ist.» - Während es sich - um nur noch 
zwei weitere Fälle anzuführen - bei dem von dem Koinon der Lakedaimonier im 1. Jh. zum 
Proxenos ernannten und, neben den sonstigen üblichen Privilegien, auch mit der Enktesis 
versehenen Philon Λακεδαιμόνιος (IG V 1, 1226) nur um einen Bürger Spartas handeln kann, 
das dem Bund nicht angehörte, muß es offen bleiben, ob der Bund der Phoker existierte, 
als Antikyra Herakleon von Ambryssos mitsamt seinen Nachkommen zum Proxenos 
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So ist dieses noch von P. R O E S C H zur Untermauerung seiner These von einem un­
beschränkten Enktesisrecht für Bürger der Bundesstädte i m Böotischen Bund un­
terstrichene Argument6 0 dadurch hinfällig geworden, daß die wenigen Proxeniede-
krete von Böotern für Böoter, i n denen gewöhnlich ohnehin nur von unspezifizier-
ten Ehrenrechten und Privilegien die Rede ist, wie D . K N O E P F L E R festgestellt hat, 
erst i n die Zeit nach der Auflösung des Bundes gehören61 und damit, von sonstigen 
Bedenken abgesehen, zur Lösung dieses Problems nicht verwendet werden können. 
Zwei weitere Hinweise führen zu entgegengesetzten Schlußfolgerungen: I n dem am 
Ende des 3. bzw. i m ersten Jahrzehnt des 2Jh.s gefaßten Volksbeschluß der Tana-
gräer über eine Verlegung des Tempels der Demeter und Köre62 w i r d auf ein Bun­
desgesetz verwiesen, das bei Enteignungsverfahren von i m Privatbesitz befindli­
chen Häusern und Grundstücken die Bestellung von 11 Schätzern durch die Pole-
marchen vorschrieb (Stele Α Ζ. 15-17: τύ πολέμαρχυ... στασάνθω τιματάς ένδεκα 
άνδρας κάτ τον νόμον τόν κυνόν Βοιωτών). Daß bei Enteignung von Privatbesitz in 
den einzelnen Bundesstädten die Entschädigung der bisherigen Eigentümer durch 
ein Bundesgesetz geregelt war, hat bereits T H . R E I N A C H in seinem Kommentar 
(S.87) darin begründet gesehen, daß von einem solchen Verfahren eben nicht nur 
die eigenen, sondern auch Bürger anderer böotischer Städte betroffen sein konnten, 
daß ihnen also (und zwar über mögliche - aber bisher nicht bezeugte - individuell 
verliehene Enktesis hinaus) generell die Möglichkeit offenstand, auch außerhalb 
ihrer Heimatstadt i m Bereich des Bundes Immobil ien zu erwerben und zu besit­
zen.63 Wenn jedoch die Oropier i n ihrem bereits A n m . 14 erwähnten Beschluß allen, 
die mi t einem Darlehen von einem Tal. aufwärts zu einem Zinssatz von maximal 
10% zur Finanzierung des Mauerbaus beitragen, als Proxenoi und Euergetai eben­
so wie ihren Nachkommen neben Isopolitie, Asphalie und Asylie i m Krieg und 
Frieden, zu Land und auf dem Meer κ α ι τά οίλλα πάντα καθάπερ τοις πολίταις (Ζ. 
15-21) auch Enktesis für Land und Haus in Oropos in Aussicht stellen, so werden 

machte und ihn mit umfänglichen Vorrechten, darunter eben auch Enktesis, ausstattete (IG 
1X1,1). 

60 Akten des V I . Internat. Kongresses f. Griech. u. Lat. Epigraphik München 1972, 1973, 
264-267; Etudes béotiennes, 1982, 302-306. Das gleiche nahm er auch für die Proxenoi des 
Bundes an (vgl. Anm. 40). 

61 Das gleiche hatten bereits W. DITTENBERGER in seinem Kommentar zu IG V I I 262 und 
W I L H E L M , Attische Urkunden V, 1942, 61 f., vermutet. Vgl. vorläufig D. KNOEPFLER, in: Stu­
dien zur alten Geschichte. Festschrift S. Lauffer I I , 1986, 628f. (zustimmend GAUTHIER, Bien-
faiteurs [Anm. 12] 211 Add. zu 149 u. 42 bis); dens., BCH 114, 1990, 476 Anm. 15, sowie zu 
den Proxeniedekreten von Akraiphia C H . HABICHT, Grazer Beitr. 19, 1993, 39-43. 

62 T H . REINACH, REG 12,1899,53-115; zur Datierung D. KNOEPFLER, Chiron 7,1977, 67-
87 u. Festschrift Lauffer I I , 579-594. Text, ausführlicher Kommentar und weitere Literaturan­
gaben bei L. MIGEOTTE, Les souscriptions publiques dans les cites grecques, 1992, 75-81 
Nr. 28. 

63 Dementsprechend haben dann auch KOLBE, a. O. (Anm.46) 148 f., und ROESCH, a. O. 
(Anm.60) 268 bzw. 386f., dies als weiteren Beweis für ihre These aufgefaßt. 
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sie an Darlehensgeber nicht nur außerhalb, sondern vielmehr in erster Linie inner­
halb des Böotischen Bundes gedacht haben, zumal sie (Z. 5) den Nutzen nicht nur 
für ihre eigene Stadt, sondern auch für das K o i n o n unterstreichen. Als Belohnung 
und Gegenleistung neben anderem Enktesis zu versprechen, macht aber nur Sinn, 
wenn die potentiellen Empfänger sie nicht ohnehin schon besaßen. Die vorgesehene 
anschließende Aufzeichnung der künftigen Proxenoi und Euergetai sollte πατρόθεν 
(und damit ohne Herkunftsangabe) erfolgen; sie enthält nur einen Namen, offenbar 
hatte sich nur ein Darlehensgeber zu den vorgegebenen Bedingungen gefunden. 

Auch für die beiden größten und wichtigsten Bundesorganisationen des helleni­
stischen Griechenland, den Ätolischen und den Achäischen Bund, ist eine eindeuti­
ge Klärung dieser für die Einschätzung ihrer internen Struktur so bedeutungsvollen 
Frage beim augenblicklichen Stand der Dinge nicht bzw. (für den Achäischen 
Bund) nicht mi t letzter Sicherheit zu erreichen. Wenn in dem Isopolitiedekret des 
Ätolischen Bundes für Kallias aus Amphissa und seine drei Söhne sowie deren 
Nachkommen γης κ α ι οικίας έ'γκτησις καθάπερ κα ι τοις άλλοις Α^τωλοΐς ( I G I X Ι 2 , 
12a Ζ. 2 f.) konzediert w i r d , so werden sie damit hinsichtlich des Rechts zum Er­
werb und Besitz von Immobil ien mit den Äto le rn gleichgestellt. Daß sich dieses 
Recht auf das gesamte Bundesgebiet erstreckte, ist aber daraus ebensowenig zu fo l ­
gern, 'wie aus der einschlägigen Klausel des akarnanisch-ätolischen Bündnis- und 
Isopolitievertrages (vgl. A n m . 89). 

Nach dem bekannten Ur te i l des Polybios (2,37,10 f.) unterschied sich die i m 
Achäischen Bund geeinte Peloponnes nur noch darin von einer einzigen Polis, daß sie 
nicht von einer gemeinsamen Mauer umgeben war. Eine privatrechtliche Gleichstel­
lung der Bürger von Bundesmitgliedern i m gesamten achäischen Bundesgebiet, ein­
schließlich Enktesis, ist deshalb so gut wie allgemein angenommen worden,64 doch 
läßt sich ein positiver Nachweis nicht führen.65 Vielmehr haben P. G U I R A U D und nach 

64 So etwa von LARSEN, a. O. (Anm.46) 239; zur Wertung der Bundesinstitutionen G.A. 
LEHMANN, ZPE 51, 1983,237-261. 

65 Die Tatsache, daß Arat und Hieron aus Aigeira ein Haus in Korinth (Plut. Arat 41, 2. 42, 
3; Agis u. Kleom. 19, 3f.) bzw. in Argos (Syll.3 675) besaßen, ist aus auf der Hand liegenden 
Gründen kein ausreichender Beweis. Ebenso gibt, entgegen der Ansicht von KOLBE, a. O. 146, 
die an die - fast vollständig verlorenen - Beitrittsdokumente (vgl. LEHMANN, a. O. 238 Anm. 1) 
des arkadischen Orchomenos zum Achäischen Bund (IG V 2, 344 [Syll.3 490; StVIII 499]) 
nach der Eidesformel angefügte Bestimmung (Z. 11-13): των δέ λαβόνχων έν Όρ[χο|μενώι] 
κλαρον ή οίκίαν άφ'οϋ 'Αχαιοί έγένοντο μή έξέστω μηθενί άπαλλοτριώ[σα]ι έτέων είκοσι, für 
den vorliegenden Zusammenhang nichts her. Bei denen, die in Orchomenos einen Kleros (!) 
oder ein Haus erhalten, handelt es sich kaum um nunmehr dort enktesisberechtigt gewordene 
Mitglieder des Bundes als vielmehr um einen Zuzug von Neubürgern zur Verstärkung der 
Stadt (dazu generell R. LONIS, in: L' étranger dans le monde grec I I , 1992, 245-270), womit 
auch das Veräußerungsverbot für einen festgelegten Zeitraum in seinen üblichen Zusammen­
hang gerückt wird (vgl. D. ASHERI, RSA 1,1971, 82, und die Verstärkung der achäischen Städ­
te Dyme und Tritaia durch Neubürger; zu den diesbezüglichen Dokumenten zuletzt A. RIZA-
KIS, Tyche 5,1990,109-134 [dazu PH. GAUTHIER, BE 1991,303]; ferner LONIS, a. O. 261-263). 
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ihm SWOBODA 6 6 anhand des Proxeniedekrets I G V I I 223 aus Aigosthena mit Enkte-
sis, Epinomie und weiteren nicht näher spezifizierten Privilegien (zitiert i n A n m . 12) 
für einen Bürger aus Megara das Gegenteil zu erweisen gesucht, -wobei sie davon aus­
gingen, daß beide Städte zum damaligen Zeitpunkt Mitglieder des Achäischen Bun­
des waren. A n der Diskussion u m die Datierung dieses Dekrets und das Schicksal von 
Megara und Aigosthena werden die schon angesprochenen grundsätzlichen Proble­
me einer solchen Beweisführung in exemplarischer Weise deutlich. K O L B E (a. O. 
143-145) bezweifelte zwar nicht, daß Aigosthena zum Achäischen Bund gehörte, 
als dieser Proxeniebeschluß gefaßt wurde, -wollte i hn aber aufgrund der Datierungs­
formel, i n der vor dem Basileus i n Aigosthena ein Grammateus (des Achäischen 
Bundes, dazu unten) genannt ist, i n die 1. Hälfte des 3.Jh.s, noch vor 255 und 
damit vor den Anschluß Megaras an die Achäer nach dem erfolgreichen Hand­
streich Arats auf K o r i n t h 243, verlegen und ihn damit als Beweismittel für die vorlie­
gende Frage ausscheiden. Die schon aus topographischen Gründen unwahrscheinli­
che Vorstellung, Aigosthena sei früher als Megara achäisches Bundesmitglied gewe­
sen, läßt sich nicht aufrechterhalten.67 Wie R. E T I E N N E und D . K N O E P F L E R gezeigt 
haben, wurde Aigosthena 224 gleichzeitig mi t dem Beitri t t Megaras dem Böotischen 
Bund angeschlossen und hat erst dann den Status einer unabhängigen Polis er­
reicht.68 Damit ergibt sich das Jahr 224 als ein erster terminus post quem für das von 
Aigosthena für einen Megarer beschlossene Proxeniedekret. Als sich Megara und 
Pagai 192 wieder dem Achäischen Bund zuwandten, blieb Aigosthena zunächst 

66 GUIRAUD, La propriété fonciere en Grece jusqu' ä la conquete Romaine, 1893, 156; SWO­
BODA, a.O. (Anm. 46) 11. 

Sollte der Ehrenbeschluß für den dortigen Platzkommandanten, den Böoter Zoilos, 
Sohn des Kelainos, (IG V I I 1 [Syll.3 331]), in dem Aigosthena als Korne von Megara bezeich­
net wird, wie M. FEYEL, Polybe et l'histoire de Béotie au I I I e siécle avant notre ere, 1942, 31 f. 
85—93, zu zeigen versuchte, in die Zeit des Demetrioskrieges gehören, so wäre damit der Be­
weis erbracht, daß Aigosthena noch in den 30er Jahren des 3.Jh.s von Megara abhängig war. 
Gegen die Umdatierung dieses und weiterer, in die gleiche Zeit gehörender megarischer De­
krete, von denen neben IG V I I 1 noch 5 und 6 einen König Demetrios nennen, haben R. 
URBAN, Wachstum und Krise des Achäischen Bundes, 1979, 66-70, und nunmehr, aufgrund 
prosopographischer Überlegungen zur Familie des Phokinos, Sohn des Eualkos, der zu dieser 
Zeit in vier verschiedenen Jahren dem megarischen Strategenkollegium angehörte (IG V I I 1-
3; 4-6; 7; ABSA 19,1912/13, 85 Nr. I I I ) , C H . HABICHT, in: Festschrift für Nikolaus Himmel­
mann, 1989, 321 f., Bedenken angemeldet. Sie plädieren für eine Rückkehr zu der vor den 
(dann allerdings weitgehend akzeptierten) Überlegungen FEYELS allgemein gültigen Ansicht, 
den König Demetrios mit Demetrios Poliorketes zu identifizieren, der von 306-301 und von 
295-288 die Megaris kontrollierte. Schwerlich zutreffend ist allerdings die Vermutung von G. 
MARASCO, Prometheus 9, 1983, 221 f., der in Aigosthena das Kommando führende Zoilos sei 
mit dem gleichnamigen bei Plut. Demetr. 21,3 erwähnten τεχνίτης identisch, der während der 
Belagerung von Rhodos zwei besonders widerstandsfähige Eisenpanzer für Demetrios ange­
fertigt hatte. 

Hyettos de Béotie et la Chronologie des archontes fédéraux entre 250 et 171 avant J. C , 
1976,323-331. 
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böotisch.69 Da jedoch in Z. 3 συναρχί[αι als vorberatendes Gremium genannt und in 
Z. 19 die δ[αμ]ιοργοί (und nicht wie i n den ebenfalls aus Aigosthena stammenden 
Proxeniebeschlüssen I G V I I 207. 208 und 213 die Polemarchen, das oberste Beam­
tenkollegium in den Städten des Böotischen Bundes) mit der Aufzeichnung beauf­
tragt werden,70 war Aigosthena zum Zeitpunkt dieses Beschlusses nicht mehr M i t ­
glied des Böotischen, sondern des Achäischen Bundes. I n der Datierungsformel: επί 
γραμμ[ατ]έω[ς—] | επί δέ βασιλέως εν Αίγοσθέ[νοις—] w i r d der Basileus als epony-
mer Beamter von Aigosthena71 deutlich von dem vorangehenden Grammateus ab­
gehoben. Deswegen liegt es nahe, i n i hm nicht einen weiteren eponymen städti­
schen Funktionär,72 sondern den Grammateus des Achäischen Bundes zu sehen.73 

Aigosthena muß also zu einem späteren Zeitpunkt nach 192 dem Beispiel Megaras 
und Pagais gefolgt und ebenfalls zum Achäischen Bund übergewechselt sein. Damit 
liegt zumindest ein sicherer Fall von Enktesisverleihung innerhalb des Achäischen 
Bundes vor, und nach den oben aufgestellten Kriterien wäre damit der Beweis er­
bracht, daß es ein Immobilienerwerbsrecht für Bürger der Bundesstädte i m gesam­
ten Bundesgebiet nicht gegeben habe. Es bleibt jedoch fraglich, ob ein Einzelfall 
eine so weitreichende Schlußfolgerung zuläßt.74 

69 L. ROBERT, RPh 13, 1939, 97-122 (OMS I I 1250-1275). Ausgehend von dem zwischen 
der Mitte des 3.Jh.s und den Jahren 214-11 anzusetzenden Proxeniedekret mit Enktesis von 
Thisbe für einen Bürger von Pagai (SEG 3, 344) glauben ÉTIENNE-KNOEPFLER, a.O. 330 
Anm.242, zeigen zu können, daß Pagai noch vor seiner Zugehörigkeit zum Böotischen Bund 
(vermutlich ebenfalls seit 224) von Megara unabhängig geworden -war, da «Poctroi de l'enkte-
sis au proxéne prouve que celui-ci est citoyen d'une cité que ne fait pas partie de la Confede­
ration». Den Nachweis dafür aber hat P. ROESCH, auf den sie sich dabei berufen, nicht erbrin­
gen können. 

70 Vgl. H . SWOBODA, Klio 12,1912, 41^16. 
71 Während der böotischen Periode erscheint in den Militärkatalogen von Aigosthena (D. 

H E N N I G , in: La Béotie antique, 1985, 339) wie üblich neben dem Bundesarchon der städtische 
Archon als eponymer Beamter. 

72 Eine entsprechende Vermutung bei ROBERT, a. O. 121 (bzw. 1274) Anm.2. 
73 Der Einwand von KOLBE, a.a.O., eine Datierung nach dem Grammateus des Bundes 

komme für das 2.Jh. nicht in Frage, wird schon durch die von ROBERT, a. a. O. aus IG V I I 188 
und 189 wiedergewonnene Inschrift aus Pagai und seine weiteren Ausführungen 121 (1274) f. 
widerlegt. 

74 Der Bericht des Pausanias (7,16,9f.) über die von L. Mummius und der Senatskommissi­
on 146 über Griechenland verhängten Sanktionen, die neben anderem auch der finanzstarken 
Oberschicht den Erwerb von (Immobilien)besitz außerhalb der jeweils eigenen Staatsgrenzen 
untersagten (οι τά χρήματα έχοντες έκωλύοντο έν rf¡ ύπερορία κτασθαι) und ferner die Auflö­
sung der Bundesorganisationen, namentlich der Achäer, Phoker und Böoter, vorsahen, läßt 
sich, entgegen der Ansicht von KOLBE, a.O. 152f., nicht als Hinweis auf ein, nunmehr aufge­
hobenes, generelles Enktesisrecht von Bundesbürgern in ihren Bundesstaaten verstehen (so 
auch SWOBODA, a. O. 22 Anm.4), zumal Pausanias keinen Zusammenhang zwischen den bei­
den Maßnahmen herstellt, die nach seinen Worten wenige Jahre später wieder rückgängig ge­
macht 'wurden. Zum Problem der Auflösung der Bundesorganisationen und den möglichen 
Folgen etwa S. ACCAME, II dominio Romano in Grecia dalla guerra Acaica ad Augusto, 1946, 
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Wie bereits oben (S. 309) angemerkt, konnte in zwischenstaatlichen Verträgen die 
Möglichkeit zum rechtmäßigen Erwerb und Besitz von Immobil ien für die eigenen 
Bürger jeweils auch auf dem Gebiet des Vertragspartners vereinbart werden. Beson­
ders Verträge zwischen kretischen Städten bieten hierfür mehrere Beispiele. E in erstes 
sah man bereits i n der sehr altertümlich anmutenden, sicher i n das 5. Jh. (vielleicht 
sogar noch in die erste Hälfte) gehörenden Abmachung zwischen Gortyniern und 
Rhit teniern(I .Cret . I V 80 [Inscr.Jur. Gr. I I 3 1 ; StV I I 2 216]), wobei letztere deutlich als 
der schwächere Partner erscheinen.75 Gleich nach der Verpflichtung der ausdrücklich 
als αύτ]όνομ[ο]ι % αύτόδικοι bezeichneten Rhittenier, i n jedem 3. Jahr ein Opfer (für 
Zeus) i m Wert von 350 Stateren zum Idagebirge zu schicken, w i r d als nächster Punkt 
festgelegt: «Wenn einer ein Haus baut [ . . . ] oder Bäume pflanzt, soll derjenige, der ge­
baut und gepflanzt hat (das Recht haben) zu kaufen und zu verkaufen» (Z. 3 f.: στέγαν 
δ' αν κα f οικοδομέσ[ει ]ς έ δένδρεα πυτεύσει τόν /τοικοδομέσαντα κ α ι πυτεύ-
σαντ[α] κα ι πρίαθαι κ άποδόθαι). Das Verständnis dieses Satzes w i r d durch die 
Textlücke nach f οικοδομέσ[ει, für die bisher keine plausible Ergänzung gefunden 
werden konnte,76 vor allem aber durch die nicht deutlich werdende Intention der 
Hauptaussage erschwert. Nach allgemeiner Auffassung sollte dadurch das Recht zur 
Niederlassung mi t gleichzeitigem Erwerb von Immobi l ien und zu einer sichdaraus er­
gebenden ungehinderten wirtschaftlichen Betätigung für Rhittenier in Gor tyn und 
für Gortynier in Rhitten festgelegt werden.77 Eine grundlegend andere Interpretation 
vertri t t jedoch F. G S C H N I T Z E R ( Abhängige Orte 42 bzw. Symposion 91.101). Als Sub-

16-18; LARSEN, a.O. (Anm.46) 498-504; T H . SCHWERTFEGER, Der Achaiische Bund von 146-
27 v. Chr., 1974,19-26. 69, mit weiterer Literatur; M A R T I N , a. O. (Anm. 44) 587-597. Zur Auf­
lösung des Böotischen Bundes bereits 171 ETIENNE-KNOEPFLER, a.O. (Anm.68) 342-347. 

75 Vgl. etwa F. GSCHNITZER, Abhängige Orte im griechischen Altertum, 1958, 41-43, und 
zu den Vertragsformen dens., in: Symposion 1971, 1975, bes. 90-99. 

76 Vgl. die Bemerkungen im textkritischen Apparat von MARGHERITA GUARDUCCI, I . Cret. 
IV p. 184 z.Stelle. 

77 In diesem Sinn äußerte sich bereits der Erstherausgeber dieser Inschrift F. HALBHERR, 
AJA 1, 1897, 204-211 bes. 208: «... perhaps this πρίαθαι κ'άποδόθαι should be regarded as a 
stereotyped phrase, ... by means of which the indefinite concession of the right of purchase 
and sale is indicated, while the first part of the phrase may be regarded in the broader sense as 
a concession of the right of εγκτησις.» Zustimmend GUARDUCCI, a.O.p. 65. Die Herausgeber 
der Inscr. Jur. Gr. ( I I p. 321 f.) sehen hier ein ins commercii, das aber an die Niederlassung auf 
dem Territorium der jeweils anderen Stadt gebunden gewesen sei; im übrigen sei diese Passa­
ge, die F.BLASS in seinen Anmerkungen zu SGDI 4985 wegen des ihm im vorliegenden Zu­
sammenhang sinnlos erscheinenden πρίαθαι geradezu als «eigentlich Unsinn» bezeichnet hat 
(«doch kann man an vorgängigen Kauf denken»), «tres gauchement rédigé». Vgl. ferner etwa 
R.F.WILLETTS, Aristocratic Society in Ancient Crete, 1955, 111. - Korrekturzusatz: Ausge­
hend von einer neuen Lesung und Deutung in Z.6 sieht H . V A N EFFENTERRE, in: Cahiers du 
Centre G. Glotz IV, 1993, 13-21, in der Einrichtung einer von Gortyn militärisch besetzten 
Grenzzone den Hauptpunkt dieses Vertrages. Speziell für dieses Gebiet seien die allein für die 
Rhittenier gültigen Regelungen über Verkauf und Kauf von Gebäuden und Pflanzungen ge­
troffen worden. 
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jekt des einschlägigen Satzes sieht er, wie auch i n dem vorangehenden über die zu er­
bringenden Opferleistungen, allein die Rhit tenierund folgert daraus, daß ihnen nun­
mehr «die Freizügigkeit des Haus- und Gartenbesitzes garantiert» "wurde, -während 
Acker- und Weideland «nach wie vor irgendwelchen weitergehenden Bindungen un­
terworfen gewesen seien». Es habe sich also u m ein Zugeständnis der Gortynier «als 
Herren des rhittenischenBodens», über den «grundsätzlichnurverfügt werdenkonn­
te, wenn Gor tyn zustimmte» (Symposion 101), gehandelt, eine Erklärung, die unge­
achtet der dahinterstehenden These von der Polis ohne Terri torium7 8 plausibler er­
scheint als der soeben referierte, von gleich noch zu besprechenden Verträgen aus hel­
lenistischer Zeit beeinflußte Lösungsversuch. Eine eindeutige, und nach unserer 
Kenntnis einmalige, Regelung wurde in den u m 450 unter der M i t w i r k u n g bzw. Teil­
nahme von Argos zwischen den benachbarten Städten Knossos und Tylissos abge­
schlossenen umfänglichen Vereinbarungen für diesen Punkt i n der Form getroffen, 
daß den Knossiern Besitz (χρέματα), d.h. mobile wie immobile Vermögenswerte 
(sonst i m kretischen Kontext gewöhnlich mit 9voaáund αθάνατα umschrieben) in Ty­
lissos verwehrt, den Tylissiern hingegen in Knossos erlaubt sein sollte: χρέματα δέ μέ 
νπιπασκέσθοho Κνόσιο[ς] ενΤυλισδι, ho δέΤυλίσιος ενΚνοσδιhoχρέιζ[ο]ν ( M E I G G S -

L E W I S 4 2 B Z . 23-25).79 Da die historische Situation, in die dieses Vertragswerk ge­
hört, gänzlich unbekannt ist, ist bei dem Versuch einer Erklärung für diese «auffälli­
ge» ( G S C H N I T Z E R , Abhängige Orte [ A n m . 75] 45 Anm.4) Vereinbarung über bloße, 
mehr oder -weniger plausible Vermutungen nicht hinauszukommen.80 

78 Dazu C H . HABICHT, Gnomon 31, 1959, 704-711; A.J. GRAHAM, JHS 80, 1960, 221 f.; 
JEANNE U. L.ROBERT, BE 1976, 554. 

Die zahlreichen, in der umfänglichen Literatur ausgiebig diskutierten, aber auf der Basis 
der fragmentarischen Texte aus Tylissos (MEIGGS-LEWIS 42 A [ I . Cret. I p. 307f. Nr. 1; StV I I 2 

147]) und Argos (MEIGGS-LEWIS 42 Β [Syll.3 56; I . Cret. I p. 56f. Nr.4; StV I I 2 148]), die allge­
mein (wenn auch letztendlich unbewiesen) als lokale Abschriften des gleichen Dokuments an­
gesehen werden, nicht definitiv zu klärenden Probleme, vor allem die Rolle von Argos und ge­
nerell die Art des Abkommens sowie das Verhältnis der an ihm beteiligten Staaten zueinander, 
können hier nicht detailliert erörtert werden (umfassender, aber mit Vorsicht zu benützender 
Kommentar von W. VOLLGRAFF, Le décret d'Argos relatif ä un pacte entre Knossos et Tylis­
sos, Verhand. Koninklijke nederland. Akad. van Wetenschappen, 1948). Allgemein abgelehnt 
wird die zuerst von U . KAHRSTEDT, Klio 34, 1941, 72-91, vertretene und von GSCHNITZER, 
Abhängige Orte (Anm. 75) 44^-7, übernommene Ansicht, Vertragsparteien seien allein Argos 
und Knossos gewesen, Tylissos sei hingegen nur als überseeische argivische «Außenbesit­
zung» (KAHRSTEDT, a. O. 90) in das Vertragswerk mit einbezogen worden. Vgl. hierzu etwa 
A.J. GRAHAM, JHS 80, 1960, 221, und bes. Colony and Mother City in Ancient Greece, 1964, 
154-160. 235-244; MEIGGS-LEWIS, a.O. 104; BENGTSON, Staatsverträge I I 2 57; ferner etwa 
L . P I C C I R I L L I , Gli arbitrati interstatali greci, 1973, 82-96; zu der umstrittenen Klausel 
MEIGGS-LEWIS 42 Β Ζ. 38^12, zuletzt Β.BRAVO, ASNP 10, 1980, 764-766; zur Interpretation 
von A 6-17, insbesondere zur Bedeutung von πλεθος, W.P.MERRILL, Class. Quart. N.S.41, 
1991, 16-25. 

80 Die übliche Erklärung, daß so das Territorium des schwächeren Partners vor dem Zu­
griff der Knossier geschützt werden sollte, ist nicht recht überzeugend. So jedoch etwa C D . 
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I n den Beistands- und Isopolitieverträgen, die kretische Städte vornehmlich i m 
2. Jh. untereinander schlössen, w i r d das Recht auf gegenseitigen Erwerb von I m m o ­
bilien bzw. in erweiterter Form ebenso von mobilem Vermögen, i n erster Linie w o h l 
Vieh,81 für die Bürger der Partnerstädte in unterschiedlichen Formulierungen wie­
derholt ausdrücklich festgestellt. So vereinbarten die (in beträchtlicher Entfernung 
voneinander gelegenen) Städte Lato i n Ost- und Eleutherna i n Zentralkreta am A n ­
fang des 2.Jh.s neben der Möglichkeit zum Erwerb des Bürgerrechts i n der Partner­
stadt (nach vorheriger Ordnung der Vermögensangelegenheiten in der ursprüngli­
chen Heimat) eigens auch ein Erwerbs- und Besitzrecht an immobilem und mobilem 
Vermögen wie in der eigenen Polis unter Beachtung der am Erwerbsort gültigen Ge­
setze,82 und in einem weiteren besonders ausführlichen und umfangreichen Vertrag, 
den Lato am Ende des 2. Jh.s mi t seiner Nachbarstadt Olous abschloß und der mil i tä­
rischen Beistand i m Verteidigungsfall und gegenseitiges Bürgerrecht für jeden Bür­
ger des Vertragspartners, der dies wünschte, vorsah, dürfte dies ebenfalls der Fall ge­
wesen sein.83 Besonders detailliert zählt schließlich der am Anfang des 2. Jh.s z w i -

BUCK, Class. Philol. 6, 1911, 219 (der dabei die Interpunktion des Erstherausgebers W. V O L L -
GRAFF korrigierte und so [wie gleichzeitig A D . W I L H E L M , ÖJh 14, 1911, 207] den korrekten 
Sinn dieser Bestimmung herstellte); GUARDUCCI, I . Cret. I p. 58 z. Stelle; E. KIRSTEN, RE 7A, 
1948, 1724; VOLLGRAFF, a. O. 54 f.; BENGTSON, Staatsverträge I I 2 56; PICCIRILLI , a.O. 92 f.; 
GSCHNITZER, Abhängige Orte 45 Anm.4, vermutet, den Knossiern habe reichlich Land zur 
Verfügung gestanden, das den Tylissiern gegen Zahlung einer Abgabe überlassen werden 
konnte. 

81 Vgl. ANGELIKI PETROPOULOU, Beiträge zur Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte 
Kretas in hellenistischer Zeit, 1985, 51-53. 

82 I.Cret. I p. 133 f. Nr. 17 Z. 11-14 (die problematischen Ergänzungen der verlorenen An­
fänge der Zeilen 11 u. 12 stammen von GUARDUCCI, für Z. 12 [Ende] bis Z. 14 wurden die 
überzeugenden Vorschläge von A D . W I L H E L M , Griechische Inschriften rechtlichen Inhalts, 
1951, 22-24, übernommen): ήμέν τε αΰτώι (sc. einem Bürger von Eleutherna in Lato) ώσπερ 
και ές] τάν ιδίαν πόλιν εγκτησιν δημο[σίαι πάντων κα] ί θνατών και αθανάτων κατά τ[ός Ι Λατί-
ων νόμος1 κατά τά αύτ]ά δέ και τώι Λατίωι Έλευθέρνα[ι Ι κατά τός Έλευθερναίω]ν νόμος. 
Nur unvollständig erhalten ist die offenbar weitgehend parallele Formulierung in dem um­
fangreichen Bündnis- und Isopolitievertrag zwischen Lato und Hierapytna SEG 26, 1049 
vom Jahr 111/10 Z. 10-13: ή|μεν δέ και έπιγαμίαν και εγκτησιν] πάντων (nach der Lesung von 
Η . VAN EFFENTERRE - M O N I Q U E BOUGRAT, Kret. Chron. 21, 1969, 12) [θν]ατών [και αθαν­
άτων ] Ίαραπυτνίωι και, Λατίω[ι. Die Ergänzung der Lücke mit κατά τός ί Ιδιος νόμος 
durch VAN EFFENTERRE - BOUGRAT kann nicht zutreffen; zu erwarten ist vielmehr eine For­
mulierung, die zum Ausdruck bringt, daß die Gesetze der Stadt gelten sollen, in der die ent­
sprechenden Privilegien wahrgenommen werden. Vgl. auch für θνατά und αθάνατα als Be­
zeichnung des mobilen und immobilen Vermögens bei Enktesis den (Anm.42 bereits erwähn­
ten) Ehrenbeschluß mit Bürgerrechtsverleihung der Stadt Malla für fremde Richter I.Cret. I 
p. 234f. Nr.3 Z. 35f.: εγκτησιν και, θνατών [και άθανά]των έν ται άμάιπόλι (vgl. MAREK, a.O. 
[Anm.9]313f.). 

I.Cret. I p. 116-120 Nr.5. Von den einschlägigen Zeilen 11-14 sind nur die Zeilenanfän­
ge erhalten; die von GUARDUCCI übernommenen Ergänzungen von P. DEITERS, De Cretensi-
um titulis publicis quaestiones epigraphicae, 1904, 31 bzw. 39 f., bieten, auch wenn sie in der 
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sehen Hierapytna und Priansos geschlossene, bereits bestehende vertragliche B in ­
dungen ergänzende Vertrag die Rechte auf, die den in einer Phyle ihrer Heimatstadt 
eingetragenen Bürgern jeweils auch bei dem Vertragspartner zustehen sollten: Isopo-
litie, Epigamie, Enktesis (ohne weitere Spezifizierung), Teilhabe an allen göttlichen 
und profanen Angelegenheiten sowie verschiedene Formen wirtschaftlicher Betäti­
gung, darunter auch das Recht, Land zu pachten,84 unter Beachtung der jeweils auch 
für die eigenen Bürger geltenden Gesetze und Steuerpflichten.85 Auch mi t Vertrags­
partnern außerhalb Kretas wurden gelegentlich derart weitreichende Vereinbarun­
gen getroffen. So beschlossen am Anfang des 2.Jh.s die Hierapytnier auf Ersuchen 
einer Gesandtschaft von Magnesia am Mäander, die gegenseitig bereits zu einem frü­
heren Zeitpunkt gewährten Privilegien, darunter Enktesis und Gleichstellung mi t 
den eigenen Bürgern, inschriftlich aufzuzeichnen und i m Hei l ig tum der Athena 
Polias aufzustellen,86 und als Gesandte von Teos bei einer erneuten Gesandtschafts­
reise durch kretische Städte gleichfalls die inschriftliche Aufzeichnung bereits f rü­
her gefaßter Asyliebeschlüsse erbaten, beschlossen die Arkader und Eronier, erste-
re, wie sie i n ihrem Dekret eigens vermerken, auf ausdrückliches Ersuchen der Ge­
sandten, zusätzlich für die Teier Isopolitie, Enktesis von Land und Haus sowie A b ­
gabenfreiheit und machten die Gesandten zu Proxenoi ihrer Stadt bzw. ihres 
Koinon. 8 7 

Weitere Isopolitieverträge, die neben sonstigen ausdrücklich formulierten Vor­
rechten für die Bürger der Vertragsparteien Erwerbs- und Besitzrecht für Immobi l ien 
vorsehen, haben i m 3. und 2. Jh. sowohl einzelne Städte88 wie auch Bundesstaaten89 

Sache zutreffen, keine Gewähr für Einzelheiten der Formulierung (aus der man entsprechend 
auch keine Schlüsse etwa für das Verhältnis des Bürgerrechts zu den übrigen Privilegien zie­
hen darf), genau genommen nicht einmal für das, allerdings sehr wahrscheinliche, Vorkom­
men von Enktesis überhaupt. 

84 Vgl. PETROPOULOU, a. O. (Anm. 81) 49. 
85 I.Cret. I I I p. 43-45 Nr. 4. Vgl. MARGHERITA GUARDUCCI, Epigraphica 2, 1940,149-166. 
86 I . Cret. I I I p. 42 Nr. 3 C Z. 38: και έ'νκτησιν και θείων και ανθρωπίνων μετοχάν. Vgl. auch 

den von den Magneten in hellenistischer Zeit aufgezeichneten, der Fiktion nach bei der Aus­
sendung der Kolonisten gefaßten Beschluß des «Koinon der Kreter» I.Magnesia 20, mit der 
Zusicherung von Enktesis und Politeia in ganz Kreta an die Bürger der noch zu gründenden 
Kolonie (dazu O. KERN, Die Gründungsgeschichte von Magnesia am Mäander, 1894, 14-16). 

87 I.Cret. I p. 27f. Nr.53 (SGDI 5185); SGDI 5182; zur Datierung und zum Status von 
Teos als unabhängiger Stadt PH. GAUTHIER, Symbola, 1972, 280 u. Anm. 204. 

88 Vgl. etwa den auf Initiative von Pergamon zustande gekommenen Isopolitievertrag zwi­
schen Pergamonund Temnos StV I I I 555 ( I . Pergamon I Nr. 5; OGIS265; zur korrekten Wie­
derherstellung der Z. 21-24, in denen es um die Gleichstellung der Pergamener in Temnos und 
der Temnier in Pergamon hinsichtlich der Steuerpflichten geht, L. ROBERT, REG 40, 1927, 
214-219 [OMS 1204-209]) aus der 1. Hälfte des 3Jh.s oder den Isopolitiebeschluß von Tem­
nos für Teos P. HERRMANN, MDAI(I ) 29, 1979, 242-249 N r . l (SEG 29, 1149; vgl. JEANNE 
U.L.ROBERT, BE 1980, 437) vom Ende des3./Anfangdes2.Jh.s mit der am Schluß indirekt an 
die Teier ausgesprochenen Aufforderung, sie möchten in gleicher Weise zugunsten der Tem­
nier verfahren (zu dem noch ins 4.Jh. gehörenden Isopolitiebeschluß von Knidos für Chalke 
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untereinander abgeschlossen. Wie allgemein anerkannt und zuletzt von W. G A W A N T -
KAnoch einmal ausführlich dargelegt, beinhaltet die Isopolitie nur eine Op t ion auf das 
Bürgerrecht bei dem Vertragspartner; deren Aktualisierung hing stets von der Über­
siedlung dor th in und unter Umständen zusätzlich von der Erfüllung weiterer Bedin­
gungen und der notwendigen Formalitäten ab (vgl. I V A N A S A V A L L I , Historia 34,1985, 
387-392. 406-412; Ν . F .JONES, ZPE 87,1991, 79-102, dazu P H . G A U T H I E R , BE 1992, 
160). Das gleiche gilt für die sowohl i n Isopolitieverträgen wie auch bei individuellen 
Bürgerrechtsverleihungen gesondert erwähnten Rechtstitel wie etwa Epigamie und 
Enktesis. Sie konnten als Privilegien auch dann in Anspruch genommen werden, 
wenn der Geehrte bzw. die Vertragspartner das Bürgerrecht nicht erwerben wollten.9 0 

So heißt es i m Isopolitievertrag zwischen Skepsis und Parion ausdrücklich, daß 
Enktesis beiden Parteien unabhängig vom Wohnsitz zustehen soll91 (und damit 

vgl. Anm. 52, zu dem angeblichen Isopolitiebeschluß der Byzantier für Athen Anm. 95). Nur 
ein Niederlassungsrecht bei steuerlicher Gleichstellung mit den eigenen Bürgern konzediert 
der Isopolitiebeschluß von Argos für Aspendos von ca. 330-300 (R. S. STROUD, Hesperia 53, 
1984, 193-216 [SEG 34, 282]; vgl. P. CHARNEUX, BE 1987, 604), dem, wie die entsprechende 
Formulierung (Z. 13-15: καϊτίς κα χράιζηι Άσπενδίων οίκέν έν Άργει, οίκε[ί]τω τελώμ[εν]ος 
απερ (oder τελώμ οσαιΐερ? CHARNEUX) δ Άργεΐος, κ[αθ]άπερ και Άργείοις έν Άσπένδωι 
εστίν) zeigt, ein ebensolcher der Aspendier vorausgegangen war (vgl. auch den Hinweis auf 
einen Isopolitievertrag mit Soloi in Kilikien in Z. 7). Ein solches Niederlassungsrecht enthält 
auch der nur durch zwei Fragmente ganz unvollständig erhaltene Isopolitievertrag zwischen 
Hierapytna und den (kretischen) Arkadern (I.Cret. I I I p. 28-31 Nr. IB [StV I I I 512] Z. 5f.). 

Als bekanntestes Beispiel ist hier der Bündnis- und Isopolitievertrag zwischen dem Äto-
lischen und Akarnanischen Bund (wahrscheinlich von 262) zu nennen (IG IX l 2 , 3 A [SylE 
421; StV I I I 480]), der neben Epigamie «das Recht zum Landerwerb für einen Ätoler in 
Akarnanien und für einen Akarnanen inÄtolien» vorsah (Z. 11-13: είμεν δε και, έπιγαμίαν ποτ' 
άλλάλους και γας έγκτησιν τώι τε Αίτωλώι έν Άκαρνανίαι και τώι Άκαρνάνι έν Αίτωλίαι). Da 
nähere Ausführungsbestimmungen fehlen, möchte W. GAWANTKA, Isopolitie, 1975, 148, gera­
de dieser Vereinbarung «kaum mehr als deklamatorischen Charakter» zubilligen, zumal die 
Akarnanen durch diesen Vertrag nach seiner auch sonst vertretenen Auffassung ihre Eigen­
staatlichkeit gegenüber dem übermächtigen Ätolischen Bund sichern wollten und an der Nie­
derlassung von Ätolern auf ihrem Territorium nicht interessiert gewesen sein können. Zu er­
wähnen ist hier noch das komplizierte, durch den Austausch von mehreren Verträgen zustan­
de gekommene Vertragswerk zwischen den keischen Städten und Naupaktos bzw. dem Äto­
lischen Bund (von 223/22 ?): auf einen Isopolitiebeschluß der Naupaktier für die Keier mit 
ausdrücklicher Enktesis in Naupaktos beschließen diese wiederum die gleichen Rechte nicht 
nur für die Naupaktier, sondern für alle Mitglieder des Ätolischen Bundes, der seinerseits den 
Keiern Asylie zusagt (StV III508; vgl. P H . GAUTHIER, Symbola, 1972,255 f.; GAWANTKA, a. O. 
117; P. CABANES, in: La Béotie antique, 1985, 355). 

90 Vgl. GAWANTKA, a.O. 30-59. Die in Anm. 88 noch genannten Fälle von steuerlicher 
Gleichstellung in Verbindung mit einem Niederlassungsrecht sind für Zuzügler ohne Bürger­
recht gedacht. 

91 Z. TA§LIKLIOGLU, Trakya'da epigrafya aras,tirmalan I I , 1971, 204-206 Z. 10-15: πολίτην 
δε είναι τόν Παριανόν Σκηψίων έάν θέ[λ]η, και τον Σκήψιον Παριανών έάν θέλη- και ένκτησιν 
είναι τώι Παριανώι έν Σκήψει και έάν οίκήι έν Σκήψει και έάν μή οίκήι· κατά ταύτα δέ και τώι 
Σκηψίωι έμ Παριωι (eingehende Diskussion und Abdruck des Textes mit Übersetzung bei 
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nicht an den vorherigen, eine Übersiedlung in die Partnerstadt voraussetzenden Er­
werb des Bürgerrechts gebunden war).92 

Einen Sonderfall stellt der Immobilienbesitz dar, den sich athenische Bürger 
während der Vormachtstellung Athens i m 1. attischen Seebund i m Gebiet der 
Bundesmitglieder auf welche Weise auch immer unter Mißachtung des allgemei­
nen, gerade diese Besitzkategorie auf die Bürger beschränkenden Rechtsgrundsat­
zes angeeignet hatten.93 Die insgesamt nicht sehr zahlreichen, aber doch eindeuti­
gen Zeugnisse hierfür hat P H . G A U T H I E R zusammengestellt und eingehend bespro­
chen.94 Bei der Konstituierung des 2. attischen Seebundes verpflichteten sich die 
Athener i m sog. Dekret des Aristoteles ausdrücklich, alle staatlichen und privaten 
Besitzungen bei den Bundesgenossen aufzugeben. Ferner wurde vom laufenden 
Jahr des Archon Nausinikos (378/77) ab die Erwerbung von Haus- und Grundbe­
sitz i m Gebiet der Bundesgenossen von Staats wegen wie privat durch Kauf, durch 
Pfandnahme oder auf sonstige Weise untersagt. I m Ubertretungsfall sollte jeder­
mann von den Bundesgenossen beim Bundessynedrion Anzeige erstatten können, 
die widerrechtlich erworbenen Besitzungen sollten durch dieses Gremium ver­
kauft werden, die Hälfte des dabei erzielten Erlöses sollte derjenige erhalten, der 
die Anzeige erstattet hatte, die andere Hälfte i n die Kasse des Bundes fließen.95 

JEANNE U. L.ROBERT, BE 1972, 371; Teilabdruck bei P.FRISCH, Die Inschriften von Parion, 
1983, p. 70 f. Τ 62). 

92 Zu möglichen Zielen und praktischen Konsequenzen bei den jeweiligen Isopolitieverlei-
hungen bzw. -Vereinbarungen GAWANTKA, a. O. 5-8. 113-152 und passim, dazu die kritischen 
Bemerkungen von JEANNE u. L. ROBERT, BE 1976, 95, und GAUTHIER, Bienfaiteurs (Anm. 12) 
bes. 152-154, sowie die von ihm im folgenden erörterten Einzelfälle. 

93 Vgl. PH . GAUTHIER, in: M . I . FINLEY (Hrsgb.), Problémes de la terre en Gréce ancienne, 
1973, 172-177. Zum Charakter der athenischen Kleruchien des 5Jh.s als temporäre und aus 
den Erträgen des zu diesem Zweck beschlagnahmten Landes besoldete Besatzungstruppen 
(nicht aber als Siedler auf diesem Boden) ders., REG 79, 1966, 64-88. 

94 Problémes de la terre 163-169; vgl. zusätzlich Andok. über den Frieden (3), 15 mit dem 
Hinweis auf έγκτήματα von Athenern außerhalb Attikas und Piaton, Euthyphron 4 c 3-5. 

95 IG I I 2 43 (Syll.3 147; T O D I I 123; StV I I 2 257) Z. 25-31 u. 35-46. Vgl. auch Isokr. Plat. 
(14), 44 und das mißverständliche Resümee bei Diod. 15, 29, 8. In der Z. 31-35 eingeschobe­
nen Bestimmung wird der Rat in Athen ermächtigt, Inschriftenstelen zu beseitigen und damit 
die dort enthaltenen Verträge zu annullieren, sofern diese für ein Bundesmitglied nachteilig 
(άνεπιτήδειρ[ι) waren. Aus der Anordnung dieser Passage hat man gelegentlich gefolgert, 
diese Verträge hätten ein pauschales Immobilienerwerbsrecht für Athener bei den jeweiligen 
Vertragspartnern enthalten (vgl. etwa F.H. MARSHALL, The Second Athenian Confederacy, 
1905, 17; S. ACCAME, La lega ateniese del sec. IV a.C, 1941, 59f.; P.A. BRUNT, in: Ancient 
Society and Institutions: Studies Presented to V. Ehrenberg, 1967, 86; J. CARGILL, The Second 
Athenian League, 1981, 143f. 146f.). Doch ist selbst aus dem 5.Jh. kein Vertrag mit einer in 
diesem Sinn interpretierbaren Klausel bekannt, und für die Zeit nach 404 wäre allenfalls ein 
entsprechender Isopolitievertrag bzw. eine Isopolitieverleihung (wie sie etwa in den 20er Jah­
ren des 4Jh.s durch Priene - ohne gesonderte Erwähnung der Enktesis - erfolgte, I.Priene 5) 
denkbar (anders ACCAME, a. O. 56-59). Der im überlieferten Text der Kranzrede des De­
mosthenes (18, 91) zitierte Isopolitiebeschluß der Byzantier und Perinther, in dem den 
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Wie wiederum G A U T H I E R (a. O. 170 f.) i m Anschluß an E D . M E Y E R überzeugend 
dargelegt hat, erklärten die Athener damit ihre Bereitschaft, auf alle früheren, noch 
aus den Zeiten des ersten Seebundes stammenden Besitzansprüche gegenüber den 
neuen Bundesgenossen zu verzichten.96 Für die Zukunft sollte durch das generelle 
Enktesisverbot für Athener auf bundesgenössischem Terr i tor ium Sicherheit ge­
genüber Übergriffen geboten werden,97 wie sie i m 5.Jh. offenbar unter Ausnüt­
zung der realen Machtverhältnisse sowohl von privater wie staatlicher Seite (durch 
Beschlagnahme von Land und Entsendung von Kleruchen) vorgekommen und 
noch in böser Erinnerung waren. 

Schließlich konnte sich, zumindest theoretisch, auch ohne besondere Enktesisverlei-
hung eine Möglichkeit zum Erwerb von Häusern und Ländereien für Fremde erge­
ben, wenn eine Stadt, die bei einem ausländischen Gläubiger einen Kredit aufgenom­
men und dafür i m Staats-, Privat- oder Tempelbesitz befindliche Immobil ien verpfän­
det hatte, ihren Zahlungsverpflichtungen nicht fristgerecht nachkommen konnte.98 

So mußten etwa die böotische Kleinstadt Chorsiai dem benachbarten Thisbe seine 
Chora99 und Arkesine auf Amorgos i n zwei Darlehensverträgen nicht nur den gesam­
ten Besitz der Stadt, sondern auch aller Bürger wie der dort lebenden Nichtbürger als 
Sicherheit stellen.100 O b die Gläubiger i n solchen Fällen von ihrem Zugriffsrecht auf 

Athenern in beiden (?) Städten Epigamie, Bürgerrecht, Enktesis von Land und Häusern sowie 
weitere Ehren und Vorrechte gewährt werden, ist ohne jeden Zweifel unecht. Vgl. H . W A N -
KEL, Demosthenes Rede für Ktesiphon über den Kranz I , 1976, 497 f. 

96 Unklar ist, ob auch athenischer Besitz als Folge persönlicher Enktesisverleihungen unter 
die rigorosen Bestimmungen des Aristotelesdekrets fiel. GAUTHIER, a. a. O., hat dies verneint, 
da dadurch die sich auch bei der Gewährung von Ehren und Privilegien manifestierende Au­
tonomie der einzelnen Staaten in undenkbarer Weise beschnitten worden wäre. 

97 Vgl. auch den Beschluß des Bundessynedrions von 372 (SEG 31, 67), nach dem Wieder­
anschluß von Paros an den Bund «niemand von Haus und Hof zu vertreiben» (Z. 17: 
[μ]ηί>[έν]α οϊκω[ν] η κλ[ήρο] ε[ξελάσ]οα). Dazu ACCAME, a. O. (Anm. 95) 229. 244; CARGILL, 
a.Ó. (Anm.95) 163 f. 

Vgl. GAUTHIER, a. O. (Anm. 93) 174 f., der auch den S. 306 bereits kurz erwähnten dubio­
sen Fall der Metöken in Byzanz in diesen Zusammenhang rückt, sowie bes. L. MIGEOTTE, in: 
Melanges d' études anciennes offerts ä M . Lebel, 1980, 161-171, mit den obengenannten und 
weiteren Beispielen für die Verpfändung von Immobilien. 

99 L. MIGEOTTE, L' emprunt public dans les cites grecques, 1984,45-48 Nr. 11, mit ausführ­
lichem Kommentar. 

100 MIGEOTTE, a. O. 168-177 Nr. 49. Zum betroffenen Personenkreis und zu den verpfän­
deten έ'γγοαα και υπερπόντια sowohl aus Staats- wie aus Privatbesitz PH. GAUTHIER, BCH 
104, 1980, 205-210. 218-220 bzw. 197-204; MIGEOTTE 173. Die Exekutionsformel für den 
Fall, daß die Darlehenssumme (die sich verdoppelt, wenn die Rückzahlungsfrist von 6 Mona­
ten nach Kündigung durch den Gläubiger überschritten wird) nicht unter strikter Beachtung 
der weiteren vereinbarten Modalitäten (vgl. MIGEOTTE 176) zurückgezahlt wird, unterstreicht 
noch einmal, daß sämtliche in Arkesine vorhandenen Vermögenswerte dem Zugriff des Gläu-
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die Pfänder Gebrauch machten oder sich mit den aus ihnen zu ziehenden Einkünften 
begnügten, sofern nicht eine sonstige Kompromißlösung gefunden 'wurde, dürfte 
nicht zuletzt von der A r t der jeweiligen Sicherheiten abhängig gewesen sein.101 

IL Schenkungen und sonstige Begünstigungen 

Schaffte die Enktesis die rechtliche Basis zum legalen Immobilienerwerb für 
Nichtbürger, konnten darüber hinaus besonders verdienten Wohltätern unter 
ihnen - wie dem Timoleon, der bis zu seinem Tod Korinther geblieben war (Diod . 
16, 90, 1; Plut. T i m . 39, 3), von den dankbaren Syrakusiern (Plut. T i m . 36, 4) - ein 
Haus und Grundstücke verschiedener A r t und Nutzungsmöglichkeit zum Ge­
schenk gemacht werden. Schon in einem der ältesten erhaltenen Ehrendekrete 
noch aus der 1. Hälfte des 5Jh.s102 beschenkten die Gortynier und «die Bewohner 
von Aulon» (Z. 30 oi εν Ά/τλδνι /τοικίοντες), offenbar einer eigenen zu G o r t y n ge­
hörenden Siedlung,103 einen Nichtbürger wegen seiner Teilnahme an militärischen 
Auseinandersetzungen auf Seiten Gortyns (sofern die entsprechenden Ergänzun­
gen in Z . 2 zutreffen) und seiner sonstigen Verdienste neben Gewährung von Steu­
erfreiheit, Zulassung zu den gemeinsamen Mahlzeiten (nach der Ergänzung von 
M A N G A N A R O , a.a.O.) und prozeßrechtlicher Gleichstellung mi t den eigenen Bür­
gern mi t einem Haus in A u l o n innerhalb der Befestigung und einem außerhalb ge­
legenen Grundstück (Z. 4 f. /τοικίαν έν Ά/τλδνι ένδος πύργο104 κα ι ροικόπεδον έκσοι 
γαν κ[- - ] ) . Einen Kleros in der Ebene, dessen Größe und Beschaffenheit offenbar 
bereits durch diese Bezeichnung hinlänglich definiert war, ferner Haus, Garten 
und weitere Objekte erhielten, vermutlich am Ende des 4.Jh.s, zwei Euergeten der 
Stadt Zeleia i m hellespontischen Phrygien.105 Dem in Eretria mi t einem goldenen 

bigers unterliegen (Z. 24-27): και έξέστω πράξασθοα Πραξικλεΐ ταντα τά χρήματ[α] πράξει 
πάσηι έ[κ] τε των κοινών τ[ώ]ν Άρκ[ε]σινέων πάντωγ και εκ των [ί]δίων των Άρκεσινέωγ κ[αϊ] 
έ[κ τών] οϊκούντων έν Άρκεσίνηι και έξ ενός [έ]κάστου άπαν το άργύριον [κ]αί εξ απάντων 
κτλ. Eine solche <Generalhypothek> aus öffentlichem und privatem Vermögen ist, wie 
GAUTHIER, a.O. 205-210, gezeigt hat, noch in einem weiteren (MIGEOTTE, 178f. Nr.50) der 
sechs bekannten Darlehensverträge bestellt worden, die Arkesine am Ende des 4. bzw. dem 
Anfang des 3.Jh.s abgeschlossen hat. 

101 Vgl. MIGEOTTE, a.O. (Anm.98) 168-171; Empruntpublic 394-400. 
102 I . Cret. IV 64; G. MANGANARO, in: Antichitä Cretesi I I . Studi in onore di D . Levi, 1977, 

54-56. 
10 Vgl. E.KIRSTEN, Die Insel Kreta im fünften und vierten Jahrhundert, 1936, 86f., und 

den Kommentar von GUARDUCCI ad. loo; ferner M O N I Q U E BILE, Ktema 11, 1986, 140. 
1 MANGANARO, a.O. 55, versteht πύργος als Ortsnamen, «un piccolo centro pro-

babilmente forteficato, incluso nel territorio di Aulon.» 
Es handelt sich um die beiden letzten von fünf nacheinander auf dem gleichen Stein er­

haltenen knapp formulierten Ehreninschriften SGDI 5533 d und e. Auf sie folgt ein, wahr­
scheinlich nach der Schlacht am Granikos 334 gefaßter, Beschluß der Zeleier über den Verkauf 
des Besitzes von Verbannten (f), und es ist gut möglich, daß es sich bei den hier vergebenen 
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Kranz, einem Reiterstandbild und weiteren Privilegien hoch geehrten Makedonen 
Timotheos wurde freigestellt, sich ein Haus aus dem Besitz von Verbannten aus­
zusuchen,106 während die Hier sich darauf beschränkten, für einen Wohltäter ihrer 
Stadt einen Bauplatz (οικόπεδον) zur Verfügung zu stellen.107 Weitere Beispiele, 
besonders für Landschenkungen an Fremde, die wiederholt zusammengestellt 
worden sind, brauchen hier nicht angeführt zu werden.108 

Daneben fanden einzelne Städte auch andere Wege, u m Nichtbürger unter beson­
deren Umständen temporär mi t Ländereien und Häusern zu versorgen. So kaufte 
die kretische Stadt Kydonia in der 2. Hälfte des 3.Jh.s Weinland unterschiedlicher 
Größe109 und in verschiedener Lage, ferner i n zwei Fällen außerhalb der Stadt gele­
gene Häuser und überließ sie überwiegend ebenfalls aus kretischen Städten stam­
menden Proxenoi (von denen einer durch die Bezeichnung als Euergetes noch be­
sonders herausgehoben wird) 1 1 0 nicht als Eigentum, sondern nur «zur Nutznie­
ßung, solange sie sich als nützliche und gute Freunde erweisen» (Z. 2 καρπεΰειν ας 
κα έπιτάδειοι ώντι).111 Als noch großzügiger erwiesen sich die Bürger von Stympha-

Objekten um konfiszierte Besitzungen von Verbannten handelt (vgl. etwa A D . W I L H E L M , Bei­
träge zur griechischen Inschriftenkunde, 1909, 314; zu den Ereignissen in Zeleia J. SEIBERT, 
Die politischen Flüchtlinge und Verbannten in der griechischen Geschichte, 1979, 155; H.-J. 
GEHRKE, Stasis. Untersuchungen zu den inneren Kriegen in den griechischen Staaten des 5. 
und 4. Jahrhunderts v. Chr., 1985, 199). In d erhält der Geehrte vielleicht das Bürgerrecht (πο-
λιτεί]α[ν]), ferner (Ζ. 4f.) κλήρον εν τώι πεδίωι, οίκίην, κήπ[ον, κέρα]μον διηκοσίων αμφορέων 
(wohl als Keramikgefäße mit einem Fassungsvermögen von 200 Amphoren zu verstehen) 
sowie Steuerbefreiung und Proedrie für sich und seine Nachkommen; im folgenden Dekret (e) 
kommt dann noch ein halber Kleros ungerodeten Landes (δασείη) und zum κέραμον αμφο­
ρέων εκατόν ein λεών αΐίτοικον, offenbar ein höriger Bauer ( A D . W I L H E L M , Wiener Éranos, 
1909, 132), hinzu. 

106 IG X I I 9, 196 Z. 23-25. 
107 I .I l ion 67 Ζ.3 (3./2.Jh.). Es handelt sich hier zweifellos um ein Geschenk, nicht, wie die 

Herausgeber Z. TASLIKLIOGLU und P. FRISCH vermutet haben, um eine «singular» formulierte 
Enktesisverleihung (vgl. etwa das übliche Formular in I . Ilion 24 u. 34 und JEANNE U. L. R O ­
BERT, BE 1976, 564a). 

108 Vgl. A D . W I L H E L M , Neue Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde I I I , 1913, 4-8, 
und JEANNE U. L. ROBERT, BE 1976, 564a (bei SGDI 1365 handelt es sich nach der Ergänzung 
von D. COMPARETTI, ASAA2, 1916, 259-262 [CABANES, a.O., Anm.43, 592 Nr.77] um eine 
Weihung an Diona [P. ROUSSEL - G . N I C O L E , BE 1917, 416]). 

109 Hierzu A. CHANIOTIS, M B A H 7, 1988, 82f. 
110 Ob es sich bei ihnen, wie seit einer entsprechenden Vermutung von W I L H E L M , a.O. 

(Anm. 108) 4, allgemein angenommen, um politische Flüchtlinge handelt, muß letztendlich 
offenbleiben (so auch SEIBERT, a.O. [Anm. 105] 529 Anm. 1464). MAREK, a. O. (Anm.9) 318f., 
möchte in ihnen Söldneroffiziere sehen, die die ihnen zugewiesenen Ländereien so lange be­
halten sollten wie sie im Dienst von Kydonia standen (so seine Erklärung der gleich noch zu 
nennenden Voraussetzung, unter der die Vergabe erfolgt). 

111 I.Cret. I I p. 116f. N r . l (Syll.3 940). Häuser erhalten Archa goras aus Delphi (dem als 
einzigen zu einem Weinberg von vier Plethren noch sechs Plethren unbewachsenes Land -
ψιλή - zugewiesen werden) εν xcu Ήραίδι (Ζ. 16) und Misgolas von den kretischen Arkadern 
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los i n Arkadien, die die 198 von T. Quinctius Flamininus aus ihrer Stadt vertriebe­
nen Elateer aufgrund ihrer von den mythischen Stadtgründern Elatos und dessen 
Sohn Stymphalos hergeleiteten Verwandtschaft i n ihre Häuser aufnahmen, auf öf­
fentliche Kosten versorgten, sie i m übrigen ganz wie eigene Bürger behandelten und 
ihnen schließlich sogar Land aus ihrem Besitz zuteilten und Atelie für 10 Jahre ge­
währten. "2 Die kleine Stadt Ai ra i schließlich stellte i n zwei nahezu identisch formu­
lierten Dekreten des 4Jh.s unbekannten Wohltätern für den Fall ihrer Übersied­
lung dorthin ein Tagegeld von 8 Ob. und einen <Mietzuschuß> (Z. 8 f. ες οίκίην) von 
50 Dr. i m Jahr in Aussicht.113 

Vorkehrungen zur Versorgung größerer Gruppen von Neubürgern mit Wohn­
möglichkeiten (und Grundbesitz)114 konnten bei der Auffül lung einer stark dezi­
mierten Bürgerschaft (vgl. A n m . 65), bei der Einbürgerung geschlossener, unter 
Umständen bereits auf dem Terr i tor ium der das Bürgerrecht verleihenden Stadt le­
bender Gruppen, bei zwischenstaatlichen Verträgen, i n denen eine unmittelbare 
Übersiedlung zumindest von Teilen der Einwohner des einen Vertragspartners ins 
Auge gefaßt oder gar eine vollständige Umsiedlung vorgesehen waren, und bei der 
Zusammenlegung zweier Städte notwendig werden.115 So berichtet etwa, u m ein be­
kanntes Beispiel anzuführen, Diodor (16,82,5), daß Timoleon nach dem Friedens­
schluß mit Karthago und der endgültigen Eliminierung der Tyrannenherrschaften 
in Sizilien i n Griechenland bekanntmachen ließ, die Syrakusier würden denen, die 

έ]ν ται Λαχανίαι κ(ώ)μαι (Ζ. 23). Nach ausführlicher Diskussion aller bisherigen, z.T.fraglos 
falschen Übersetzungen und Paraphrasen der oben im Text zitierten, die Nutzung der über-
lassenen Immobilien an eine bestimmte Voraussetzung knüpfenden bzw. diese befristenden 
Klausel kam G. KLAFFENBACH, Varia Epigraphica, Sb. Akad. Berlin 1958, 19-23, zu dem 
Schluß, daß anstelle des in allen Abschriften (der verlorenen Inschrift) erscheinenden έπιτά-
δείοι vielmehr έπιδάμιοι zu setzen sei, womit die zu erwartende Bindung der Nutzung der 
Objekte an den Aufenthalt der Begünstigten in Kydonia klar zum Ausdruck gebracht wäre. 
Seine Erklärung, ein Versehen bereits bei dem Entwurf des Textes, kann jedoch nicht überzeu­
gen (zurückgewiesen von JEANNE u. L. ROBERT, BE 1959, 350). Vgl. auch F. GSCHNITZER, RE 
Suppl. 13, 1973, 719f. 

112 MAIER, Mauerbauinschr. I , 132-136 Nr. 30; MORETTI , Inscr. stör, eilen. I 137-142 
Nr. 55; C H . HABICHT, Pausanias und seine Beschreibung Griechenlands, 1985, 67-69. 

113 M I C H E L 497; A D . W I L H E L M , Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde, 1909,175-177 
Nr. 154. Zur Lage und Geschichte von Airai, das Strabon 14, 32 als Polichnion von Teos be­
zeichnet, L.u. JEANNE ROBERT, JS 1976, 165-167 (OMS V I I 309-311). 

114 Hierzu D. ASHERI, Distribuzioni di terre nell' antica Grecia, 1966, 24-43 und RSA 1, 
1971, 77-91. Die Behauptung in der Hypothesis (3) zur Chersonesrede (8) des Demosthenes, 
die unter Diopeithes 343/42 in die thrakische Chersones entsandten athenischen Kolonisten 
hätten dort, außer in Kardia, bereitwillige Aufnahme gefunden und Ländereien und Häuser 
erhalten, wird weder durch die Rede selbst, noch durch die übrigen Quellen zu diesen Ereig­
nissen gedeckt und ist als Schlußfolgerung des Libanios anzusehen. Die Bereitstellung von 
Land und Unterkünften für Truppeneinheiten und Militärkolonisten bleibt hier ausgeklam­
mert. 

115 Vgl. generell GAUTHIER, Bienfaiteurs (Anm. 12) 197-204. 
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sich als Bürger in ihrer Stadt niederlassen woll ten, Land und Häuser zur Verfügung 
stellen. Viele seien diesem Aufruf gefolgt, und schließlich hätten sich 40.000 Ko lo ­
nisten in Syrakus und 10.000 in dem nach Syrakus eingemeindeten A r g y r i o n nie­
dergelassen.116 M i t Land und Häusern wurden auch die ätolischen Kolonisten ver­
sorgt, die u m 223 die Bürgerschaft von Same auf Kephallenia verstärkten, doch er­
lauben die geringen Reste der ersten acht erhaltenen Zeilen (ab Z. 9 geht es u m Erb­
rechtsregelungen) der inschriftlichen Aufzeichnung eines nicht klassifizierbaren 
Dokuments, i n denen diese Fragen möglicherweise behandelt waren - wiederholt 
ist dort von Häusern und einmal von Baugrundstücken die Rede -, keine weiteren 
Erkenntnisse.117 

Die bei der ersten Einbürgerung kretischer Söldner nach Mi le t 234/33118 vorgese­
henen Maßnahmen zur Versorgung der Neubürger mit Land und Wohnraum sind 
aus den erhaltenen Partien des entsprechenden Beschlusses nicht vollständig zu re­
konstruieren:119 Sie sollten jedenfalls Land auf dem Gebiet von Myus zugewiesen 
erhalten, das sie 20 Jahre nicht veräußern durften. Ferner erhielten sie offenbar eine 
Grundausstattung an Gerätschaften, die unter dem allgemeinen Begriff σκ[ευά]ριον 
subsumiert werden. Den nächsten Paragraphen, i n dem es u m die Zuweisung von 
Quartieren geht, haben A . R E H M und F. H I L L E R V O N G A E R T R I N G E N folgenderma­

ßen gelesen und ergänzt (33e Z . 12-14): Μυη[σίων120 δέ τους κ]ε[κτημ]ένους τάς 
οικίας εν τώι χωρίωι δέ[ξασ]θαι αΰ[τούς. Die Myesier, denen die Häuser i n Myus 
gehören, das hier wie rund drei Jahrzehnte später bei Polybios 16,24,9, als es 

116 Nach Plut. Tim. 23, 2-4, forderten Timoleon und die Syrakusier bereits nach dem 
Abzug des Dionysios und Hiketas aus Syrakus 343 durch Vermittlung der Korinther zu­
nächst ihre im Exil lebenden Mitbürger und die sonstigen Sikelioten zur Rückkehr auf und 
versprachen u.a. eine gleiche und gerechte Aufteilung des Bodens. Als schließlich zusätzlich 
noch eine gewaltige Anzahl von Kolonisten (Plutarch spricht unter Berufung auf den aus Sy­
rakus stammenden Historiker Athanis von 60.000) aus Griechenland sowie aus Sizilien und 
Unteritalien zusammengekommen war, soll Timoleon das Land verteilt, die Häuser aber für 
insgesamt 1000 Tal. an die Neuankömmlinge verkauft haben und so den zurückgekehrten 
Bürgern den Wiedererwerb ihrer früheren Häuser ermöglicht wie Geld in die öffentlichen 
Kassen gebracht haben. Nach einer weiteren Variante in der knappen Zusammenfassung bei 
Corn. Nepos (Tim. 3,2) soll Timoleon den Bürgern ihr Eigentum zurückerstattet, an die Neu­
bürger herrenlos gewordene Besitzungen verteilt haben. Zu Einzelheiten und Widersprüchen 
in der Überlieferung, insbesondere zwischen Diodor und Plutarch, MARTA SORDI, Timoleon-
te, 1961, 50-52. 72-77 u. bes. 104-108. 

117 IG I X 12,2. Die beiden aus Thermos stammenden Stelenfragmente hat G. KLAFFENBACH 
unter der Überschrift lex de colonia εν Σάμαι veröffentlicht. ASHERI, RSA 1, 1971, 85, spricht 
von einem Dekret des Ätolischen Bundes. 

118 Nach der neuen Datierung der Stephanephorenliste Milet 13, 124 durch M . WÖRRLE, 
Chiron 18, 1988,428-439. 

Milet I 3, 33 d u. e; aus der umfänglichen Literatur vgl. etwa M . LAUNEY, Recherches sur 
les armées hellénistiques I I , 1950, 660-664; ASHERI, a. O. (Anm. 117) 83-85; LONIS, a.O. 
(Anm. 65) 264-266. 

120 Zur korrekten Lesung des Ethnikons WÖRRLE, a. O. 444 Anm. 86. 
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Philipp V. bei seinen militärischen Operationen in Karten i m Herbst 201 in seine 
Gewalt brachte und anschließend den Magneten überließ, als χωρίον bezeichnet 
w i r d und dessen Bürger offenbar i n Mi le t inkorporier t worden waren,121 müssen die 
Kreter, vielleicht nur vorübergehend, aufnehmen. I m nächsten Satz ist noch von ge­
deckten Gebäuden άπό των υπαρχόντων στεγνών die Rede, doch bleibt die Aussage 
wegen der Textverluste i n Z. 14 unklar.122 

Der Sympolitievertrag,123 den Smyrna während des 3. Syrischen (Laodike-)Krie-
ges (246^1) mit den Mili tärkolonisten (κάτοικοι), Reitern und Fußtruppen, von 
Magnesia am Sipylos, dazu den außerhalb der Stadt kampierenden Einheiten und 
der offenbar nicht sehr zahlreichen Zivilbevölkerung1 2 4 abschloß und durch den 
Magnesia bei Verleihung des Bürgerrechts an die soeben genannten Teile seiner Be­
wohner125 nach Smyrna eingemeindet wurde, sah u. a. vor (Z. 56-59), daß Ubersied-
lern von Magnesia nach Smyrna für eine Frist von sechs Monaten vom Zeitpunkt 
der gemeinsamen Siegelung der Verträge an gerechnet Häuser mi t einer von der 
Volksversammlung noch festzulegenden Anzahl von Betten zur Verfügung gestellt 
werden sollten. Die Gebäude sollte «der Verwalter der für öffentliche Belange be­
stimmten Einkünfte» (ό ταμίας των όσιων προσόδων)126 zusammen mit den Strate­
gen anmieten, die Kosten dafür sollten aus den Einkünften der Stadt bestritten wer­
den. Aus welchen Gründen und i n welchem Umfang man mit einer Abwanderung 
aus Magnesia rechnete bzw. eine solche dadurch zu fördern suchte, daß man eine 
vorübergehende kostenfreie Unterbringung anbot, läßt sich nicht sagen. Sollte 
Smyrna, wie i m gleich noch zu besprechenden Fall Mi le t - Pidasa vermutet werden 
kann, wenn auch stets unter dem Deckmantel, nur die Interessen des Königs 'wah­
ren zu wollen, das Ziel verfolgt haben, Magnesia zu einem nur noch mi t Truppen 
besetzten militärischen Außenposten zu machen, i n dem ein aus Smyrna entsandter 
Kommandant, «der die Schlüsselgewalt ausüben und die Bewachung der Stadt 
übernehmen und die Stadt dem König Seleukos bewahren wird» (Z. 55 f.), die Be­
fehlsgewalt ausübte, so sollte am ehesten der dort ohnehin nur eine Randexistenz 

121 Zu den Beziehungen zwischen Myus und Milet im 3. Jh. REHM, Milet I 3, p. 200-202; 
zum Status der Myesier nach dem Anschluß an Milet P. HERRMANN, MDAI( I ) 15, 1965, 92-
103 (mit Besprechung weiterer Lit.); WÖRRLE, a.O. (Anm. 118) 444 f. 

122 Bei seinem - mir auch sprachlich nicht verständlichen - Ergänzungsversuch ging R E H M 
davon aus, daß mit στεγνά «Material zum Decken der Häuser» gemeint sei (a. O. p. 179), 
nennt jedoch keinen Beleg für diese in jedem Fall ungewöhnliche Bedeutung. 

123 StV I I I 492 (OGIS 229; I.Smyrna 573 mit deutscher Übersetzung; englische Überset­
zungen bei R. S. BAGNALL - P. DEROW, Greek Historical Documents: The Hellenistic Period, 
1981, 53-58 Nr.29; M . M . A U S T I N , The Hellenistic World from Alexander to the Roman Con­
quest, 1981, 297-303 Nr. 182). 

124 Zu den einzelnen Gruppen etwa G.M. COHEN, The Seleucid Colonies, 1978, 77 f. 
125 An die Zivilisten mit der Einschränkung, soweit sie frei und griechischer Herkunft 

waren. Vgl. auch die ähnlichen Vorbehalte im gleich zu besprechenden Vertrag zwischen Milet 
und Pidasa. 

126 Belegt auch in Samos, vgl. JEANNE u.L. ROBERT, BE 1976, 532 (S.513 Nr.9). 
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führende zivile Teil der bisherigen Bewohner Magnesias zu einem Umzug nach 
Smyrna bewegt werden.127 

Eine parallele Bestimmung findet sich, wie soeben angedeutet, i n dem eine bereits 
getroffene Sympolitievereinbarung ergänzenden Vertrag zwischen Mi le t und Pidasa 
aus der 1. Hälfte der 80er Jahre des 2.Jh.s.128 Die Milesier sollen Unterkünfte 
(οίκ(ή)σει,ς) mi t 390 Betten für die bereitstellen, die bis zum Zeitpunkt des Vertrags­
abschlusses in Pidasa oder dem zu Pidasa gehörenden Gebiet gewohnt oder sich 
dort angesiedelt haben und die nunmehr samt Kindern und Frauen (soweit diese aus 
Pidasa stammen oder Bürgerinnen einer griechischen Stadt sind - was offenbar eben 
nicht für alle zutraf) das milesische Bürgerrecht erhalten. Man rechnete in Mi le t also 
mi t einem unmittelbaren Zuzug von mindestens 390 Personen, und wenn sich na­
türl ich auch nicht abschätzen läßt, wie viele der alten Einwohner zunächst noch in 
Pidasa zurückblieben, könnte durchaus beabsichtigt gewesen sein, Pidasa, i n das 
eine milesische Besatzung unter einem Phrurarchen gelegt und dessen Mauern i n ­
standgesetzt werden sollen,129 i n einen militärischen Stützpunkt Milets umzuwan­
deln.130 

U m die vollständige Aufgabe einer Stadt und die Umsiedlung und Eingliederung 
ihrer Bewohner in eine andere Polis geht es i n den beiden vielbehandelten Briefen, 
die Antigonos Monophthalmos u m das Jahr 303 an den Rat und die Volksversamm­
lung von Teos richtete und in denen er die Modalitäten der von ihm gewünschten 
Zusammenlegung von Teos und deren südlicher Nachbarstadt Lebedos zu regeln 
suchte.131 Zusammen mit den vorher besprochenen Dokumenten aus Mile t und 
Smyrna erlauben diese Briefe einen Einblick zumindest i n geplante Lösungen prak­
tischer Probleme, wie sie sich bei Umsiedlungsaktionen und besonders bei den ge­
rade von den unmittelbaren Nachfolgern Alexanders betriebenen Neugründungen 

T H . IHNKEN, I.Magnesia am Sipylos p. 84, der entgegen der communis opinio (referiert 
bei H . H . SCHMITT, StV I I I p. 172) davon ausgeht, daß sich die Garnison in Magnesia auf die 
Seite der Laodike und des Antiochos Hierax gestellt hatte und sich nunmehr unter dem Druck 
von Smyrna Seleukos I I . anschloß, hält es für wahrscheinlich, daß exponierte Anhänger des 
Antiochos zwangsweise nach Smyrna umgesiedelt werden sollten, um einem erneuten Front­
wechsel Magnesias vorzubeugen. 

128 Milet I 3, 149 Z. 25-88, mit dem Kommentar von A. REHM. Zur Datierung R.M. ER­
RINGTON, Chiron 19, 1989, 279-288; zur Lokalisierung von Pidasa L.u. JEANNE ROBERT, JS 
1976, 193f. Anm. 165 (OMS V I I 337f.). 

129 Vgl. MAIER, Mauerbauinschr. 1243-245 Nr. 74. 
130 Anders jedoch GAUTHIER, Bienfaiteurs (Anm. 12) 198. 
131 RC 3 u. 4 (Syll.3 344); einige neue Ergänzungsvorschläge bei A D . W I L H E L M , Klio 28, 

1935, 280-293. Vgl. auch MIGEOTTE, a.O. (Anm. 99) 278-282 Nr. 86. Englische Übersetzung 
bei BAGNALL-DEROW, a.O. (Anm. 123) 13-17 Nr.7 und AUSTIN, a.O. (Anm. 123) 70-75 
Nr.40. Der teilweise erhaltene Sympolitievertrag zwischen Teos und einer unbekannten Stadt 
hat, wie L.u. JEANNE ROBERT, JS 1976, 175-188 (OMS V I I 319-332), bei ihren umfassenden 
Erläuterungen entgegen früheren Vermutungen klargestellt haben, mit dem geplanten Synoi-
kismos mit Lebedos nichts zu tun. 
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von Städten durch Zusammenlegung bisher eigenständiger Orte132 immer wieder 
ergeben haben müssen, über deren Handhabung die Überlieferung jedoch sonst 
keine Auskunft gibt. Die Frage der Wohnraumbeschaffung spielte dabei eine wich ­
tige Rolle. I n seinem ersten Brief ordnete Antigonos zunächst an, daß jedem Bürger 
aus Lebedos ein Baugrundstück (οίκόπεδον) in Teos von gleichem Wert wie das von 
ihm in Lebedos aufgegebene zu überlassen sei (Z. 4 f.). A u f diesen Grundstücken 
seien innerhalb von drei Jahren Häuser zu errichten, andernfalls sollten sie i n öf­
fentlichen Besitz übergehen. Zur Beschleunigung der Bauvorhaben sollten die f rü­
heren Bewohner von Lebedos über vier Jahre Dachziegel (τάς στέγας) zugeteilt er­
halten (Z. 14-17). Offenbar war, wie auch die i m zweiten Schreiben des Königs ge­
troffene Regelung der Entschädigungszahlungen bestätigt (s.u.), eine Umsiedlung 
in vier Etappen über einen Zeitraum von vier Jahren geplant. Bis zur Fertigstellung 
eigener Häuser133 sollten die Teier i m Falle, daß ihre Stadt vollständig erhalten blie­
be, ein Dri t te l 1 3 4 der vorhandenen Häuser mietfrei zur Verfügung stellen. Sollte aber 
die gesamte Stadt verlegt werden, sollte zunächst die Hälfte der vorhandenen Häu­
ser stehenbleiben, und von ihnen wiederum ein Dr i t t e l an die Lebedier abgetreten 
werden. Die gleiche Regelung sollte auch gelten, wenn nur ein Teil der Stadt zer­
stört werden und die übrigbleibenden Häuser zur Aufnahme der bisherigen Ein­
wohner und der Übersiedler ausreichen sollten.135 Andernfalls sollten zuerst i n dem 

1 ~ Vgl. allgemein V. TSCHERIKOWER, Die hellenistischen Städtegründungen von Alexander 
dem Großen bis auf die Römerzeit, 1927, Teil I passim u. 117-120. 154-175; ferner etwa 
C . W E H R L I , Antigone et Demetrios, 1968, 84-93, und R .A.BILLOWS, Antigonos the One-
Eyed and the Creation of the Hellenistic State, 1990, 213-215.294 f., für Antigonos; W. O R T H , 
Königlicher Machtanspruch und städtische Freiheit, 1977, 138-148, für die ersten beiden Se-
leukiden; zu den Verhältnissen in Syrien und zu den dortigen Gründungen durch Seleukos 
I.J.D. GRAINGER, The Cities of Seleukid Syria, 1990, bes. 31-66. Zu einem der spektakulär­
sten Fälle, der Neubegründung von Ephesos durch Lysimachos 294, bei der die bis dahin selb­
ständigen Städte Kolophon und Lebedos zerstört, ihre Bewohner zwangsweise in das neue 
Ephesos-Arsinoeia umgesiedelt wurden, nunmehr ausführlich L.u. JEANNE ROBERT, Claros I , 
1989, 80-85 (zu den Städtegründungen des Lysimachos HELEN S.LUND, Lysimachus. A Study 
in Early Hellenistic Kingship, 1992, 174-177; FRANCA LANDUCCI GATTINONI , Lisimaco di 
Tracia, 1992, 237-239). 

133 Z. 5f. εως δ'αν οίκοδομήσονται [ιδίας - anstelle von δπασι nach dem Vorschlag von 
W I L H E L M , a. O. (Anm. 131) 281 - δοθηναι ο]ίκίας τοις Λεβεδίοις άμισθί. 

134 So die allgemein akzeptierte Ergänzung Z. 6 τό τ[ρίτον μέρος. 
Zu der als Möglichkeit ins Auge gefaßten teilweisen oder gar vollständigen Verlegung 

der Stadt nach Z. 71 «auf die Chersonesos» W.FELD MANN, Analecta epigraphica ad historiam 
synoecismorum et sympolitarum, Diss, philolog. sei. Argentoratenses 9, 1885, 134-136, des­
sen Überlegungen eine spätere Realisierung dieses Planes voraussetzen, so daß die heute be­
kannten, von Y. BÉQUIGNON und A. LAUMONIER, BCH 49, 1925, 281-321, beschriebenen 
Reste und Funde zu der neu angelegten Stadt gehören müßten. Nach deren Angaben stammen 
jedoch die erhaltenen Befestigungsmauern der Akropolis und die Reste dortiger Bauten eben­
so wie weitere Funde aus archaischer Zeit. Vielleicht war also nur an eine Ausdehnung des 
Stadtgebiets nach S. in Richtung auf den großen Hafen gedacht. - Ob und inwieweit das durch 
die parische Chronik (FGrHist 239 Β 24) für das Jahr 304/03 in Ionien bezeugte Erdbeben 
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neuen Teil der Stadtanlage eine ausreichende Anzahl von Neubauten erstellt und 
erst dann die zum Abr iß bestimmten Gebäude, soweit sie nunmehr außerhalb des 
Mauerrings lagen, beseitigt werden (2 . 5-14). I n seinem zweiten, w o h l nur kurze 
Zeit später abgefaßten Schreiben (RC 4) forderte der König darüber hinaus, daß die 
Teier die Lebedier für den Verlust ihrer Häuser finanziell entschädigen sollten. U m 
eine möglichst rasche Auszahlung eines ersten Teilbetrags von einem Viertel der 
Gesamtsumme an die Betroffenen zu ermöglichen, gedacht war offenbar an den er­
sten Schub der - wie oben vermutet - auf vier Jahre terminierten Umsiedlungsakti­
on, setzte Amigónos eine Zahl von 600 teischen Bürgern fest, die als wohlhabend 
zu gelten hätten und die die benötigte Summe durch je nach ihrer Vermögenslage 
gestaffelte Beiträge aufbringen sollten (Z. 8-10 [ήμϊν οϋν καλώς δο|κ]εΐ έχειν τους 
μέν γε εύποροΰντας είναι εξακόσιους, προσενεγκείν [δέ τα αναγκαία χρήματα] 
κατά τάς ουσίας, nach W I L H E L M , a. O. 290). Die Rückzahlung sollte aus den Steuer­
einkünften des laufenden Jahres (Z. 10 f. εκ των προσόδω[ν του ένιαυτοϋ του 
έ|ν]εστώτος πασών συντασσομένων, nach W I L H E L M , a. O. 290-292) vorrangig erfol­
gen. Den Wert der von den Lebediern aufgegebenen Häuser sollten Schätzer 
(τιμηταί) von der Insel Kos (deren Gesetze auch für eine Übergangsfrist i n der sich 
so neu bildenden Stadt gelten sollten) taxieren, und die Teier sollten für eine bald­
mögliche Abwick lung dieser Angelegenheit sorgen. Ferner sollten binnen 15 Tagen 
nach Verlesung dieses Schreibens in der Volksversammlung in Teos aus jeder Phyle 
Leute ausgewählt werden, die die Zahl der an die Zuzügler vorübergehend zu ver­
gebenden Häuser festlegen sowie ihre Verteilung vornehmen sollten. O b irgendeine 
dieser Maßnahmen noch i n die Tat umgesetzt wurde, bis das gesamte Vorhaben mi t 
der Niederlage und dem Tod des Antigonos in der Schlacht bei Ipsos 301 endgültig 
scheiterte,136 ist nicht bekannt. 
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und dadurch eventuell entstandene Zerstörungen bei diesen Vorgängen eine Rolle gespielt 
haben, wie wiederholt vermutet wurde (zuletzt etwa von BILLOWS, a. O. [Anm. 132] 214 f., der 
die Rolle des Antigonos - im Gegensatz etwa zu WEHRLI , a. O. [Anm. 132] 87-89 - generell 
herunterzuspielen sucht, dazu die kritischen Bemerkungen von P.S.DEROW, Class. Rev. 43, 
1993, 329), läßt sich den beiden Briefen nicht entnehmen. 

Bereits ein Jahr zuvor war Teos von Prepelaos (zu ihm E. OLSHAUSEN, Prosopographie 
der hellenistischen Königsgesandten, 1974, 9-11; L.u. JEANNE ROBERT, Claros I , 1989, 77f. 
83 f.) zum Übertritt auf die Seite des Lysimachos veranlaßt worden (Diod. 20, 107, 5). Vgl. be­
reits FELDMANN, a. O. 113 f.; Spekulationen bei SHEILA L . A G E R , ZPE 85, 1991, 94-96. 


